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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Innere Sicherheit

Im Nachgang einer Recherche der SDA fiel das Schlaglicht der öffentlichen Debatte im
Februar 2016 plötzlich auf die schon seit Monaten geplante Verschärfung des EU-
Waffenrechts. Als Reaktion auf die Terroranschläge von Paris im vergangenen Jahr solle
mit der Einschränkung des Waffenbesitzes und -handels nun verhindert werden, «dass
Waffen in die Hände von Terroristen fallen», wie EU-Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker von der NZZ zitiert wurde. Sofern die Richtlinie tatsächlich zustande
kommt, muss die Schweiz als Schengen-Vertragsstaat diese übernehmen, um ihre
Mitgliedschaft im Schengener und damit verbunden auch im Dubliner Abkommen nicht
zu gefährden. Dies erläuterte der Bundesrat in seiner Antwort auf eine entsprechende
Interpellation Ruiz (sp, VD; Ip. 15.4199). Die Schweiz sei jedoch in der zuständigen
Expertengruppe des Ministerrates vertreten, wenn auch ohne formales Stimmrecht und
nur mit beratender Funktion, was eine gewisse Einflussnahme ermögliche. Von der
Kommission vorgesehen sind unter anderem strengere Registrierungspflichten, ein
Verbot des Onlinehandels von Waffen und Munition, strengere Regeln für unbrauchbar
gemachte Waffen, ein Bedürfnisnachweis – sei es als Jäger, Sportschütze oder Sammler
– und eine medizinische Untersuchung als Vorbedingungen für den
Waffenerwerbsschein sowie ein Verbot von zivilen halbautomatischen Feuerwaffen, die
wie vollautomatische Kriegswaffen aussehen. Diese werden von der EU nicht nur wegen
des relativ leicht möglichen Umbaus zu vollautomatischen Waffen, sondern auch
aufgrund ihrer hohen Munitionskapazität als sehr gefährlich angesehen. Waffen
ebendieser Kategorie kommen im ausserdienstlichen Schiesswesen in der Schweiz
jedoch zu breitem Einsatz. Die verschärften Regeln liessen es in der Folge auch nicht
mehr zu, dass Armeeangehörige Ordonnanzwaffen nach dem Ende der Dienstpflicht mit
nach Hause nehmen.
So liess denn auch die Kritik aus dem Umfeld der Waffenlobby nicht lange auf sich
warten. Dora Andres, Präsidentin des Schweizerischen Schiesssportverbandes (SSV),
erklärte in den Medien, der SSV lehne die Vorschläge der Europäischen Kommission
vollumfänglich ab. Die Schweiz brauche kein schärferes Waffenrecht und nötigenfalls
werde man dagegen politisch aktiv werden. Mit rund 133'000 Mitgliedern wäre der SSV
problemlos referendumsfähig. Schützenhilfe erhielt Andres auch von bürgerlichen
Politikerinnen und Politikern, darunter CVP-Präsident Christophe Darbellay (VS),
welcher die vorgesehenen Regeln gegenüber dem Sonntags-Blick als «nicht
kompatibel» mit dem schweizerischen Schützenwesen und der Milizarmee
bezeichnete. FDP-Nationalrätin Corina Eichenberger (AG) erachtete gegenüber der
Aargauer Zeitung eine Verschärfung des Waffenrechts als schlicht nicht in der Lage,
mehr Sicherheit zu garantieren; es sei ein «Irrglaube», dass mit strengeren Regeln der
kriminelle Waffenmissbrauch verhindert werden könne. Die Milizarmee und die
Armeewaffen zu Hause seien sogar Teil der «schweizerischen DNA», liess sie im
Sonntags-Blick verlauten.

Im März 2016 gab Bundesrätin Simonetta Sommaruga nach einem Treffen der EU-
Innenminister erste Entwarnung: «Die EU wird der Schweiz das Sturmgewehr nicht
verbieten», wurde sie in der Presse zitiert. Neben der Schweiz hätten sich auch andere
EU-Länder, darunter v.a. baltische und nordische Staaten mit Schützen- und
Jägertradition, gegen zu zentralistische Verschärfungen gewehrt. In der Folge
verabschiedete der Rat der Innenminister Mitte Juni einen entschärften Entwurf mit
einer eigens auf die Schweiz zugeschnittenen Ausnahmebestimmung. Diese
«Schutzklausel für das Schweizer Sturmgewehr» (Tages-Anzeiger) ermöglicht es
Schweizer Armeeangehörigen weiterhin, die Waffe nach Ende der Dienstpflicht zu
behalten. Bedingungen dafür sind allerdings die Mitgliedschaft in einem
Schützenverein, der Nachweis von jährlichen Schiessübungen sowie die regelmässige
medizinische und psychologische Beurteilung des Waffenbesitzers.
Ebendiese Bedingungen waren es denn auch, welche die Freude über den Schweizer
Verhandlungserfolg zumindest auf Seiten der Waffenlobby erheblich trübten. So
schrieb die Basler Zeitung weiterhin von der «Entwaffnung Hunderttausender
Schweizer Bürgerinnen und Bürger»; alle seien auf die Entwarnung Sommarugas
hereingefallen, denn durch die von der breiten Öffentlichkeit kaum wahrgenommenen
Bedingungen würden «unbescholtene Schweizerinnen und Schweizer, die eine Waffe
besitzen», kriminalisiert und «der Grundsatz, wonach der Staat seinen Bürgern so lange

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
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vertraut, bis ihnen eine Straftat bewiesen werden kann, [...] ausgehebelt». Stattdessen
müssten ehemalige Soldaten nun beweisen, «dass sie keine Gewalttäter sein wollen».
Nicht zuletzt sah sie darin über Umwege die Umsetzung der 2011 abgelehnten Initiative
gegen Waffengewalt. Auch bürgerliche Parlamentarierinnen und Parlamentarier übten
abermals Kritik an der Richtlinie und nun insbesondere an den Bedingungen im
«Schweizer Paragraphen». Von einer «schlimme[n] Einmischung in die Schweizer
Gesetzgebung» (Walter Müller, fdp, SG) und der Gefährdung der Souveränität der
Schweiz (Adrian Amstutz, svp, BE) war die Rede. Die Urteile über die Richtlinie im
Allgemeinen wie auch über die medizinisch-psychologischen Tests im Besonderen
reichten von «inakzeptabel und lächerlich» (Yannick Buttet, cvp, VS) bis zu «absurd»
(Dora Andres, SSV). Der neue CVP-Präsident Gerhard Pfister (ZG) forderte von
Bundesrätin Sommaruga gar eine Erklärung und allfällige Nachverhandlungen in Brüssel.
Der SVP-Nationalrat und Präsident des Berner Schützenverbandes Werner Salzmann
reichte indes Ende September eine Motion mit dem Titel «Wir lassen uns nicht durch
die EU entwaffnen!» ein. Dem Vorstoss zufolge sollte die Schweiz gemeinsam mit jenen
EU-Staaten, die dem neuen Waffenrecht ebenfalls kritisch gegenüberstehen, die
«unannehmbaren Änderungen» bekämpfen.

Im Dezember 2016 einigten sich Vertreter der EU-Mitgliedstaaten, der Europäischen
Kommission und des Europäischen Parlaments auf eine Fassung der Waffenrichtlinie,
über die als nächstes das Europäische Parlament befinden wird. Unterdessen war es
der europäischen Waffenlobby gelungen, die Vorlage weiter abzuschwächen. So sieht
der Antrag zuhanden des Europäischen Parlaments kein Verbot halbautomatischer
Waffen mehr vor, sondern lediglich Einschränkungen betreffend den Verkauf und die
maximale Patronenzahl. Den Mitgliedstaaten ist es nun ausserdem freigestellt, ob für
den Waffenerwerb medizinisch-psychologische Tests erforderlich sind oder nicht. Bei
der Überführung in nationales Recht bietet die Richtlinie daher einen gewissen
Spielraum. Was jedoch geblieben ist, sind die Mitgliedschaft in einem Schützenverein
und die regelmässige Teilnahme an Schiessanlässen als Voraussetzungen, damit
Schweizer Armeeangehörige das Sturmgewehr behalten dürfen. Diese Punkte waren im
ausgehenden 2016 denn auch die meistkritisierten, denn mit Vereinspflicht und
Schiesszwang wolle die EU die Freiheit und Selbstbestimmung der Schweizer
beschränken, zeigte sich Werner Salzmann gegenüber der Luzerner Zeitung besorgt. Mit
mehr Dramatik bezeichnete Jean-Luc Addor (VS), SVP-Nationalrat und Vizepräsident
von ProTell, die Schusswaffe als «das Symbol des freien Mannes» und die Reform daher
als unverhältnismässig. ProTell kündigte bereits das Referendum an; man toleriere keine
Verschärfung des Schweizer Waffenrechts. Auch ein Ausschluss aus Schengen/Dublin
würde gemäss diversen Zeitungsberichten von der Waffenlobby damit bewusst in Kauf
genommen. 1

Im Vorfeld der Verabschiedung der – als Folge der Terroranschläge von Paris im
November 2015 – angepassten EU-Waffenrichtlinie (2017/853) durch das Europäische
Parlament am 14. März 2017 regte sich in der Schweizer Waffenlobby erneut lautstarker
Widerstand gegen die bevorstehende Verschärfung des Waffenrechts. Als Schengen-
Vertragsstaat ist die Schweiz verpflichtet, Weiterentwicklungen des Schengen-
Besitzstands nachzuvollziehen, worunter auch die Übernahme der EU-Waffenrichtlinie
fällt. Dazu muss die Schweiz etwa die Registrierungspflicht für Waffen verschärfen und
den Onlinehandel sowie den Besitz halbautomatischer Waffen für Privatpersonen
einschränken. Bereits im Februar 2017 berichtete die Sonntagszeitung von der
geplanten Gründung einer neuen parlamentarischen Gruppe «Für ein liberales
Waffenrecht», welche sich unter dem Co-Präsidium von SVP-Nationalrat Jean-Luc
Addor (VS) und FDP-Ständerat Josef Dittli (UR) dem Kampf gegen ein verschärftes
Waffenrecht verpflichten werde. Auch der Schweizer Schiesssportverband (SSV) hatte
zusammen mit ProTell und der Interessengemeinschaft Schiessen schon das
Referendum angekündigt, sollte die Schweiz die verschärften Regeln übernehmen. Im
Anschluss an die Verabschiedung der angepassten Richtlinie durch das Europäische
Parlament und deren Bestätigung durch den Ministerrat meldeten sich in der Presse
wiederholt Schützenvertreter zu Wort und übten harsche Kritik am vorgesehenen
nationalen Waffenregister, am Zwang zur Vereinsmitgliedschaft oder am Verbot von
Gewehrmagazinen mit mehr als zehn Schuss. Durch die neuen Regelungen würden sie
an der Ausübung ihres Hobbys gehindert, kriminalisiert und «in den gleichen Topf wie
die Terroristen gesteckt», wie die Luzerner Zeitung SVP-Nationalrat Werner Salzmann
(BE) zitierte. Bestraft würden jene, die sich an das Recht halten, pflichtete ihm die
Präsidentin des SSV, die Berner alt-Regierungsrätin Dora Andres, bei.

Konsequenz einer Nichtübernahme der Richtlinie könnte der Ausschluss der Schweiz

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
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aus dem Schengen-Vertrag und damit verbunden auch aus dem Dubliner Abkommen
sein, dank dessen die Schweiz heute viele Asylgesuche an andere europäische Staaten
abgeben kann. Darin begründet liegt die sowohl von liberaler als auch von linker Seite
geäusserte Befürchtung einer neuen europapolitischen Grundsatzabstimmung.
Während liberale Kreise zur Verhinderung einer solchen auf Ausnahmebestimmungen in
der Umsetzung der Richtlinie hofften, betonte SP-Nationalrätin Chantal Galladé (ZH), es
sei wichtig aufzuzeigen, dass die Mitgliedschaft im Schengen-Raum für die Sicherheit
der Schweiz eine zentrale Rolle spiele. Sollten sich die Waffenlobby und die SVP, welche
schon lange Kritik am Schengen-Abkommen übte, in der Abstimmung durchsetzen
können, drohe der Schweiz «erneut eine europapolitische Baustelle», so Galladé im
Tages-Anzeiger. Dass das angedrohte Referendum durch die Aushandlung weiterer
Sonderregelungen für die Schweiz verhindert werden könnte, wurde in der
Bundesverwaltung jedoch angezweifelt. Die Schweiz habe bereits in der
Entstehungsphase der Richtlinie dahingehend einzuwirken versucht und dabei
wenigstens eine Ausnahme errungen, dass Schweizer Armeeangehörige die
Ordonnanzwaffe nach dem Ende der Dienstzeit weiterhin behalten dürfen, obwohl das
Sturmgewehr neu eigentlich in die Kategorie der verbotenen Waffen fällt. SSV-
Geschäftsführer Beat Hunziker legte unterdessen keine grosse Kompromissbereitschaft
an den Tag und erklärte, man nehme mit dem Referendum eine allfällige Kündigung von
Schengen/Dublin in Kauf. SSV-Präsidentin Dora Andres glaubte gar nicht erst daran,
dass dieser Fall eintreten könnte; der Streitwert sei in dieser Sache zu gering, um die
Schweiz tatsächlich vom Schengen-Abkommen auszuschliessen. Es wurde jedoch auch
Kritik an der «Fundamentalopposition» der Schützenlobby laut; gerade weil die EU der
Schweiz einen Ausnahmeparagraphen für das Sturmgewehr zugestanden habe, sei diese
«unbegreiflich», äusserte sich etwa die Zürcher SP-Nationalrätin Priska Seiler Graf
gegenüber der Luzerner Zeitung. Es «wäre ein absoluter Verhältnisblödsinn» für die
Interessen der Schützen die Errungenschaften aus Schengen/Dublin wie den
polizeilichen Informationsaustausch, Erleichterungen im Reiseverkehr und die
europäische Zusammenarbeit in Asylverfahren zu opfern. Auch Justizministerin
Simonetta Sommaruga zeigte sich in der Presse wenig erfreut über die heftige und ihrer
Meinung nach verfrühte Reaktion der Schützen. Sie nehme die Sorgen wahr, aber der
übliche Weg der Gesetzgebung stehe noch bevor, weshalb man kühlen Kopf bewahren
solle.

In der Zwischenzeit beschäftigten sich verschiedenste parlamentarische Vorstösse mit
der anstehenden Übernahme der EU-Richtlinie ins schweizerische Recht. So wollte
beispielsweise Chantal Galladé zusammen mit den Nationalratskolleginnen Barbara
Schmid-Federer (cvp, ZH) und Kathrin Bertschy (glp, BE) die Gunst der Stunde nutzen,
um mit drei gleichlautenden parlamentarischen Initiativen (17.426, 17.427 und 17.428)
ein umfassendes Waffenregister für die Schweiz zu fordern. Gemäss «Sonntags-Blick»
hofften die Initiantinnen, damit Druck zu machen, dass ein solches in die
Vernehmlassungsvorlage zur Umsetzung der EU-Richtlinie einfliessen sollte. Der
Aargauer FDP-Ständerat und Hobbyschütze Philipp Müller machte sich indes Sorgen um
die Schweizer Schiesstradition und stellte dem Bundesrat mittels Interpellation (Ip.
17.3255) die Frage nach der «Vereinbarkeit der Schweizer Schiesstradition mit der EU-
Waffenrichtlinie», wie auch der Titel des Vorstosses lautete. Gegenüber dem Tages-
Anzeiger erklärte Müller es zum Ziel, «Schengen/Dublin zu behalten und dabei das
traditionelle Schiesswesen nicht zu gefährden.» CVP-Nationalrat Yannick Buttet (VS)
stellte dem Bundesrat ebenfalls mittels einer Interpellation (Ip. 17.3280) die Frage nach
den Auswirkungen der EU-Beschlüsse zum Waffenrecht auf die Schweiz und Werner
Salzmann wollte dem Bundesrat per Motion gar «verbieten, die neuen Regeln zu
übernehmen», wie es der «Blick» formulierte. Er hatte im letzten Jahr bereits eine
Motion mit dem Titel «Wir lassen uns nicht durch die EU entwaffnen!» eingereicht, die
im März 2017 im Nationalrat auf breite Zustimmung gestossen war.

Da die EU-Richtlinie nicht direkt anwendbar ist, besteht bei der Überführung ins
nationale Recht ein gewisser Spielraum, den die Schweiz auch nutzen wolle, wie das
Fedpol im Mai verlauten liess. So solle sich für ehemalige Armeeangehörige, die bereits
im Besitz eines Sturmgewehrs sind, nichts ändern. Die neuen Regeln sollen erst für jene
gelten, die zukünftig eine halbautomatische Waffe kaufen oder nach dem Ende der
Dienstpflicht behalten wollen. Doch anstatt zu beschwichtigen, liess diese Ankündigung
die Wogen erneut hochgehen. Die Basler Zeitung schrieb fortan von der «Entwaffnung
auf Zeit» und witterte dahinter die «Wahrung des Besitzstandes für ehemalige
Wehrmänner», um die Führungsriege der Schützen vom Referendum abzubringen. Die
obligatorische Mitgliedschaft in einem Schützenverein hingegen solle letztere «milde
stimmen» und sei darüber hinaus juristisch fragwürdig, da sie gegen die negative
Vereinigungsfreiheit laut Art. 23 Abs. 3 BV verstosse, so die Behauptung. Während
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Werner Salzmann im «Blick» erneut betonte, das schärfere Waffenrecht verhindere
keinen Terroranschlag und rette kein Menschenleben, aber schikaniere die Schützen
und sei ein «Bürokratiemonster», stellte Werner Hohler, Interimspräsident von ProTell,
gegenüber der Basler Zeitung unmissverständlich klar: «Wir akzeptieren keine noch so
minimale Verschärfung des Waffenrechts, sondern wir wehren uns mit allen politischen
und rechtlichen Mitteln dagegen.»

Mitte Juni 2017 fällte der Bundesrat sodann die formale Entscheidung, dass er die EU-
Feuerwaffenrichtlinie akzeptieren und diese ins Schweizer Recht übernehmen will. Die
angekündigte «pragmatische» Umsetzung solle nun weder ein zentrales Waffenregister
noch eine Beschränkung der Gewehrmagazine auf zehn Schuss enthalten. Auch im
letzten wesentlichen Streitpunkt, der Pflicht zur Vereinsmitgliedschaft und zum
regelmässigen Üben an der Waffe als Voraussetzungen für den Erwerb einer
halbautomatischen Waffe, worunter auch die Armeewaffe fällt, signalisierte der
Bundesrat Gesprächsbereitschaft. ProTell sah genau darin jedoch die Einführung eines
Bedürfnisnachweises, wie er 2011 vom Volk abgelehnt worden war, und hielt zusammen
mit weiteren Schützenkreisen und der SVP trotz aller Zugeständnisse an der
Referendumsdrohung fest. Unter den bürgerlichen Politikern, die sich anfänglich noch
in breiter Front gegen eine Übernahme der Richtlinie gewehrt hatten, bröckelte der
Widerstand jedoch. Wegen so kleiner Einschränkungen wie der Mitgliedschaft in einem
Schützenverein solle Schengen/Dublin nicht aufs Spiel gesetzt werden, war vermehrt zu
vernehmen. Die Vernehmlassung zur Umsetzung der Richtlinie wird noch im Herbst
2017 erwartet. 2

Ende September 2017 gab der Bundesrat einen Vorentwurf zur Umsetzung der EU-
Waffenrichtlinie (2017/853) in die Vernehmlassung. Das Ziel der Richtlinie, die vor dem
Hintergrund der terroristischen Bedrohung in Europa ausgearbeitet worden war, ist die
Bekämpfung des Waffenmissbrauchs. So sollen insbesondere solche Waffen, deren
Verwendung viele Menschenleben fordern kann, schwerer zugänglich gemacht werden.
Darunter fallen etwa halbautomatische Waffen, die auch im Schweizer Schiesswesen
eingesetzt werden. Für das sportliche Schiessen sowie zu Sammlerzwecken sollen
solche Waffen gemäss der vom Bundesrat vorgeschlagenen Lösung jedoch weiterhin
erworben werden können. Voraussetzung ist, dass der Nachweis erbracht wird, dass
entweder eine Mitgliedschaft in einem Schiessverein besteht oder die Waffe
regelmässig für das sportliche Schiessen genutzt wird bzw. dass die gesammelten
Waffen sicher aufbewahrt und der Zweck der Sammlung offengelegt wird. Personen, die
bereits eine fragliche Waffe besitzen, müssen deren Besitz vom kantonalen Waffenbüro
bestätigen lassen, sofern die Waffe nicht ohnehin schon im kantonalen Waffenregister
eingetragen ist. Für die Ordonnanzwaffen der Schweizer Armee, die ebenfalls in die
betreffende Kategorie fallen, sind keine Änderungen vorgesehen, da die Schweiz von
der EU eine entsprechende Ausnahmeregelung erhalten hat. Überdies sind im
Vorentwurf präzisere Auflagen für Waffenhändler sowie Massnahmen zur verbesserten
Identifizierung und Rückverfolgbarkeit von Waffen vorgesehen.

Angesichts des bundesrätlichen Umsetzungsvorschlages – in der Presse wahlweise mit
den Attributen «weich», «sanft», «harmlos» oder schlicht «light» versehen –
entpuppte sich die Angst, die in letzter Zeit in der öffentlichen Debatte umgegangen
war, die EU wolle der Schweiz das Sturmgewehr verbieten, als unbegründet. Auch der
«Vereinszwang», ein weiteres rotes Tuch für die Schützenlobby, fand letztlich keinen
Eingang in die Vernehmlassungsvorlage – zumindest nicht für Schützinnen und
Schützen, die regelmässig an der Waffe üben. «Gemessen an der Hitze, mit der die
Suppe gekocht wurde, wird sie jetzt nur noch lauwarm gegessen», formulierte es der
Tages-Anzeiger. Obwohl die Schützen durch erfolgreiches Lobbying viele ihrer Ziele
hatten erreichen können, waren sie nicht bereit, von der Referendumsdrohung
abzurücken. ProTell-Generalsekretär Robin Udry zeigte sich im Tages-Anzeiger
«schockiert» vom Vorschlag des Bundesrates und bezeichnete diesen als
«Vertrauensbruch gegenüber Hunderttausenden Waffenbesitzern», den ProTell «mit
allen Mitteln bekämpfen» werde, auch mit dem Referendum. Ins gleiche Horn blies
auch der SVP-Nationalrat und Präsident des Berner Schiesssportverbandes Werner
Salzmann: «Sollte das Parlament nicht erhebliche Korrekturen anbringen, müssen wir
dieses [das Referendum] ergreifen und die Kündigung von Schengen/Dublin in Kauf
nehmen», zitierte ihn etwa das St. Galler Tagblatt. Die Konzessionen vonseiten des
Bundesrates seien ungenügend; weder die Vereinspflicht für Gelegenheitsschützinnen
und -schützen noch die zwangsmässige Nachregistrierung von Waffen – laut Salzmann
ein «Eingriff in die persönliche Freiheit» – seien akzeptabel. Auch die SVP könne sich
vorstellen, ein allfälliges Referendum zu unterstützen, berichtete das St. Galler Tagblatt
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weiter. Dagegen verkündete Luca Filippini, seit April 2017 Präsident des Schweizer
Schiesssportverbandes, im «Corriere del Ticino» diplomatisch, man müsse die
einzelnen Massnahmen erst analysieren. Die Vernehmlassung läuft bis am 5. Januar
2018. 3

Als Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands muss die Schweiz, ihres Zeichens
assoziiertes Schengen-Mitglied, die Änderung der EU-Waffenrichtlinie (2017/853)
übernehmen. Dazu muss die Bundesversammlung einerseits einen entsprechenden
völkerrechtlichen Vertrag (in Form eines Notenaustausches) genehmigen und
andererseits das Schweizer Waffengesetz anpassen, um die Änderungen im
Landesrecht umzusetzen. Für die Übernahme und Umsetzung der EU-Richtlinie hat die
Schweiz bis am 31. Mai 2019 Zeit, sonst droht der Ausschluss aus den Abkommen von
Schengen und Dublin. Nachdem das diesbezügliche Vernehmlassungsverfahren kurz
nach Jahresbeginn abgeschlossen worden war, verabschiedete der Bundesrat Anfang
März 2018 seine Botschaft zur Genehmigung und Umsetzung der geänderten EU-
Waffenrichtlinie. Da sich ein Grossteil der in der Vernehmlassung geäusserten Kritik
eher auf die Vorgaben der Richtlinie als auf deren tatsächliche Umsetzung konzentriert
hatte und auch der Gestaltungsspielraum bei der Umsetzung praktisch ausgeschöpft
worden war, weist der Entwurf zuhanden des Parlaments im Vergleich zur
Vernehmlassungsvorlage nur wenige Anpassungen auf. So sieht etwa Art. 33 Abs. 1 Bst. a
WG vor, die Waffe von Sportschützinnen und -schützen zu beschlagnahmen und die
Strafverfolgung wegen unberechtigten Waffenbesitzes zu eröffnen, falls diese die
Auflage missachten, entweder die Mitgliedschaft in einem Schiessverein oder auf
andere Art den regelmässigen Gebrauch ihrer Feuerwaffe für das sportliche Schiessen
zu belegen und diesen Nachweis nach fünf und nach zehn Jahren zu wiederholen. Sei
der Erwerb der Waffe seinerzeit jedoch rechtmässig erfolgt, soll der betreffenden
Person mittels einer Ergänzung von Art. 31 Abs. 2 WG die Möglichkeit gegeben werden,
ein neues Gesuch für eine Ausnahmebewilligung einzureichen oder die Waffe einer
berechtigten Person zu übertragen, um den strafrechtlichen Konsequenzen zu
entrinnen. Zu den wichtigsten Änderungen zählt des Weiteren die Verlängerung der
Frist, innerhalb welcher der Besitz einer neu verbotenen Waffe vom kantonalen
Waffenbüro bestätigt werden muss, von zwei auf drei Jahre, um die Arbeitslast für die
Kantone besser zu verteilen. Ebenso wurde die Frist, innerhalb welcher die
Waffenhändlerinnen und -händler den kantonalen Waffenbüros Meldung über erfolgte
Transaktionen im Zusammenhang mit halbautomatischen Waffen erstatten müssen, von
zehn auf zwanzig Tage ausgedehnt. Damit blieben die zentralen Punkte der Vorlage
grösstenteils unangetastet. Halbautomatische Feuerwaffen werden von der Kategorie B
der bewilligungspflichtigen Waffen in die Kategorie A der verbotenen Waffen überführt,
wodurch sie zukünftig nur noch mit einer Ausnahmebewilligung erworben werden
können. Verschiedene Ausnahmetatbestände für Sportschützen, Waffensammlungen
und  für aktuelle Besitzerinnen und Besitzer von neu verbotenen Waffen sowie bei der
Übernahme der Armeewaffe ermöglichen jedoch weiterhin den Einsatz dieser Waffen
im schweizerischen Schiesswesen. Es sind weder medizinische oder psychologische
Tests noch die Einführung eines zentralen Waffenregisters vorgesehen. Hingegen
werden zur besseren Rückverfolgbarkeit von Waffen die Markierungspflicht auf alle
wesentlichen Bestandteile von Feuerwaffen ausgedehnt und der Informationsaustausch
mit anderen Schengen-Staaten erweitert.

Schützen- und Waffenkreise konnten der Vorlage nach wie vor nichts abgewinnen. Der
Bundesrat sei überhaupt nicht auf die ihrerseits in der Vernehmlassung geäusserten
Einwände eingegangen; der Gesetzesentwurf sei ein «Affront gegenüber den Schützen»
und ein «Kniefall vor der EU», liess SVP-Nationalrat Werner Salzmann, Präsident des
Berner Schiesssportverbandes und Wortführer der Gegner einer
Waffenrechtsverschärfung, in der Presse verlauten. Das Gesetz trage nichts dazu bei,
die Sicherheit in der Schweiz zu verbessern, stattdessen würden unbescholtene Bürger
plötzlich zu Besitzern von verbotenen Waffen gemacht. Das könne nicht akzeptiert
werden und falls das Parlament hier keine Kehrtwende vollziehe, müsse das
Referendum ergriffen werden. Dass damit die Schweizer Beteiligung an
Schengen/Dublin aufs Spiel gesetzt werde, sei er sich bewusst, Schuld daran habe aber
der Bundesrat, weil er es versäumt habe, den Schützen entgegenzukommen. Auch
ProTell befand den Vorschlag des Bundesrates für inakzeptabel und kündigte das
Referendum an, falls er so vom Parlament verabschiedet würde. Die Gesetzesänderung
sei ein «Misstrauensvotum gegen all jene Bürger, die Waffen besitzen», drückte es
ProTell-Generalsekretär Robin Udry gegenüber den Medien aus. Präsident ad interim
und SVP-Nationalrat Jean-Luc Addor (VS) störte sich laut dem «Blick» daran, dass die
neuen Regeln vor allem ehrliche Waffenbesitzer träfen anstatt «Terroristen [...], die
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sich über unsere Gesetze lustig machen.» Der Bundesrat zerstöre damit das
traditionelle Vertrauen zwischen Bürger und Staat. Auch er drohte mit dem
Referendum. Gemäss einem vom Tages-Anzeiger zitierten Communiqué wolle auch die
SVP «alle unnötigen Verschärfungen in unserem Waffengesetz entschieden
bekämpfen» und das Referendum unterstützen, würden die fraglichen Punkte vom
Parlament nicht verbessert.
Zufrieden mit dem bundesrätlichen Entwurf zeigten sich unterdessen die Kantone,
deren Anliegen der Bundesrat auch Rechnung getragen hatte. Hans-Jürg Käser,
Präsident der KKJPD, glaubte erst gar nicht, dass es den mit dem Referendum
drohenden Kritikern wirklich um die halbautomatischen Waffen gehe: «Diese Kritiker
sind gegen die EU und gegen alles Europäische wie Schengen», argwöhnte er in der
NZZ, das Schengen-Abkommen bringe der Schweiz jedoch viel Sicherheit und dürfe
deshalb nicht «wegen einer pragmatischen Anpassung des Waffenrechts» gefährdet
werden. Die Bedeutung von Schengen/Dublin betonten auch FDP und CVP, welche den
Vorschlag des Bundesrates ebenfalls unterstützten. CVP-Nationalrätin Ida Glanzmann-
Hunkeler (LU) sprach von einem «moderaten» Gesetz, das «wirklich nur ein Minimum»
verlange, während FDP-Ständerat Joachim Eder (ZG) den Bundesrat lobte, er habe «gut
verhandelt». 4

Selbst Wochen nach der Verabschiedung der Botschaft zur Umsetzung der geänderten
EU-Waffenrichtlinie durch den Bundesrat Anfang März 2018 ebbte die gesellschaftliche
Debatte über die geplante Verschärfung des Schweizer Waffenrechts nicht ab. Mitte
März schloss sich der schweizerische Büchsenmacher- und Waffenfachhändlerverband
(SBV) medienwirksam der Front um den schweizerischen Schiesssportverband (SSV) an
und liess durch seinen Präsidenten Daniel Wyss abermals verkünden, man werde das
Referendum ergreifen, sollte die Gesetzesänderung wie vom Bundesrat vorgeschlagen
vom Parlament gutgeheissen werden. Für den SBV habe die neue Regelung «eine
riesige, existenzgefährdende Auswirkung», da sich der Aufwand für die
Waffengeschäfte durch die auf sämtliche Transaktionen ausgedehnte Meldepflicht
sowie die Markierungspflicht aller wesentlichen Waffenbestandteile schätzungsweise
um eine Stunde pro Tag erhöhe; «und wir bekämpfen damit keinen einzigen
Verbrecher», empörte sich Wyss gegenüber der Aargauer Zeitung. Der Schaden durch
die Gesetzesänderung wäre so massiv, dass der SBV diesen höher gewichte als die
Abkommen von Schengen und Dublin. Am besten wäre es jedoch, wenn das Parlament
die Vorlage so abänderte, dass kein Referendum nötig wäre.

Gut zwei Wochen später drängten die Befürworter der Vorlage ins Rampenlicht, indem
die SP zusammen mit dem Verband Schweizerischer Polizeibeamter (VSPB), der
Verbindung der psychiatrisch-psychotherapeutisch tätigen Ärztinnen und Ärzte und
den Evangelischen Frauen Schweiz vor den Medien die «Plattform für ein
zukunftsfähiges Waffenrecht» präsentierte. Als gemeinsames Ziel nannten sie ein
striktes Waffenrecht für eine sichere Schweiz; das schweizerische Waffenrecht solle
dazu enger an die Vorgaben der EU-Richtlinie angepasst werden als dies der Bundesrat
vorsah. Die SP hatte 14 Änderungsanträge vorbereitet, um den Entwurf des Bundesrates
zu verschärfen, u.a. betreffend die Nachregistrierung und die Aufbewahrung von
Waffen, die Marktpreise für Armeewaffen sowie die Möglichkeit für Kantone, ein
psychologisches Gutachten zu verlangen, wenn die Gefahr von Selbst- oder
Fremdgefährdung mit der Waffe besteht. Während sich die Ärztinnen und Ärzte in
erster Linie zur Verhinderung von häuslicher Gewalt und Suiziden für eine Verschärfung
des Waffenrechts einsetzten, war das Hauptanliegen der Polizeibeamten ein
lückenloses, schweizweites Waffenregister, um vor einem Polizeieinsatz wissen zu
können, ob mit Waffen zu rechnen ist. Die kantonalen Waffenregister seien
unvollständig, da eine Registrierungspflicht erst seit 2008 bestehe, argumentierte
VSPB-Generalsekretär Max Hofmann in der NZZ. Er wünschte sich deshalb die
Nachregistrierung sämtlicher Waffen, nicht nur der halbautomatischen. Ausserdem
betonte er im «Blick» die Unverzichtbarkeit des Schengener Informationssystems für
die Polizeiarbeit.
Damit stellte sich der VSPB offen gegen der Polizei im Grunde wohlgesinnte Kreise wie
die Schützen. Die Polizeibeamten liessen sich von der SP instrumentalisieren,
kritisierten SVP-Nationalrat Werner Salzmann (svp, BE) und ProTell-Generalsekretär
Robin Udry denn auch postwendend. Für Letzteren wäre die Nachregistrierung aller
Schusswaffen gemäss NZZ «der Orwellsche Albtraum eines Überwachungsstaats».
Hofmann entgegnete darauf, es gehe nicht um Ideologie, sondern um die Sache und der
VSPB unterstütze auch nicht alle Visionen seiner Allianzpartner. Wenige Tage nach
seinem Auftritt an der Medienkonferenz der «Plattform für ein zukunftsfähiges
Waffenrecht» erntete Hofmann jedoch auch aus den eigenen Reihen Kritik. Erwin
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Rommel, Mitglied des Zentralvorstandes des VSPB, äusserte sich in der BaZ
dahingehend, dass er vom Vorgehen der Geschäftsleitung nichts gewusst habe. Ein
solcher Auftritt stehe Hofmann nicht an, da der Verband laut Statuten politisch neutral
bleiben müsse. Ausserdem seien die Verbandsmitglieder nicht über ihre Meinung zur
Waffenrechtsverschärfung befragt worden. Der interne Knatsch bei den Polizisten fand
wohl ihren Höhepunkt, als sich die KKPKS vor der SiK-NR dezidiert gegen die Vorlage
des Bundesrats aussprach. Die Gesetzesänderung bringe «viel Bürokratie bei wenig
Nutzen», monierte sie in der Anhörung. Ob sie jedoch den zusätzlichen Aufwand in Kauf
nähme, um das Schengen-Abkommen zu schützen, sei gemäss der NZZ unklar
geblieben. Die SiK entschied in der Folge, zusätzlich auch noch die Polizeibeamten und
die KKJPD zu einer schriftlichen Stellungnahme einzuladen. Derweil sah sich der VSPB
zu einer Rechtfertigung gezwungen und stellte in einer Mitteilung klar, man fordere
entgegen der Darstellung in den Medien keine striktere Umsetzung als die vom
Bundesrat angedachte und unterstütze die weitergehenden Forderungen seitens der SP
nicht.

Inzwischen herrschte aber auch aufseiten der Waffenlobby nicht nur Friede, Freude,
Eierkuchen: «Immer mehr bürgerliche Waffenfreunde gehen auf Distanz zur neuen
Führungscrew um den interimistischen ProTell-Präsidenten Jean-Luc Addor, die
radikale Tendenzen zeigt», schrieb die Aargauer Zeitung Mitte April. Presseberichten
zufolge sei selbst Ständerat Josef Dittli (fdp, UR), seines Zeichens – notabene neben
Addor – Co-Präsident der «Parlamentarischen Gruppe für ein freiheitliches
Waffenrecht», der radikale Kurs der ProTell-Führung nicht geheuer. Er unterstütze die
Forderung von Addor und «gleichgesinnten Protagonisten» nach öffentlichem
Waffentragen nicht. «Die Schweiz ist nicht der Wilde Westen!», zitierte ihn
beispielsweise die Luzerner Zeitung. Auch SVP-Nationalrat und Wortführer der
Waffenfreunde, Werner Salzmann, stecke diesbezüglich «im Dilemma», berichtete
dieselbe Zeitung. Zu Wort meldete sich ebenfalls Alt-Nationalrat Willy Pfund (fdp, SO),
seinerzeit Präsident von ProTell, der dieses Amt 2016 jedoch «im Zorn über den Kurs
des Addor-Lagers» (Aargauer Zeitung) niedergelegt hatte. Er bezeichnete den Wunsch
nach Waffentragen in der Öffentlichkeit als «unsinnige und gefährliche Forderung»: Die
Öffentlichkeit reagiere heute sensibler auf solche Fragen als noch vor einigen Jahren,
weshalb man damit letztlich das liberale Schweizer Waffenrecht gefährde. Die Aargauer
Nationalrätin Silvia Flückiger-Bäni (svp, AG) war gar so erbost über die ProTell-Führung
um Addor, dass sie nach 14-jähriger Mitgliedschaft kurzerhand den Austritt aus der
Organisation gab. Einig waren sich die waffenfreundlichen Bürgerlichen und ProTell
einzig darin, dass die EU-Waffenrichtlinie bekämpft werden müsse. Dies kam denn auch
an der Generalversammlung von ProTell am 14. April zum Ausdruck: Nachdem die SiK-
NR wenige Tage zuvor auf die Vorlage des Bundesrates zur Umsetzung der EU-
Waffenrichtlinie eingetreten war, beschlossen die ProTell-Mitglieder vorsorglich
einstimmig das Referendum. Zur Bekämpfung der Gesetzesvorlage werde man
nächstens eine «sehr starke und einflussreiche» nationale Allianz gründen, gab ProTell-
Generalsekretär Robin Udry in der Sonntagszeitung zu Protokoll.

Die SiK-NR schrieb in ihrer Medienmitteilung, sie sei mit 15 zu 9 Stimmen auf die
Vorlage eingetreten, um einerseits das Schengen-Assoziierungsabkommen nicht zu
gefährden und andererseits mit einer möglichst pragmatischen Umsetzung der EU-
Waffenrichtlinie die Traditionen des schweizerischen Schiesswesens wahren zu
können. Das Volk solle überdies die Möglichkeit haben, sich im Rahmen eines
fakultativen Referendums zur Frage zu äussern. Die Minderheit habe indes keinen
Revisionsbedarf im schweizerischen Waffenrecht geortet, keinen Nutzen für die
Terrorbekämpfung gesehen und den hohen administrativen Umsetzungsaufwand
gefürchtet. Einen Rückweisungs- und eine Sistierungsantrag hatte die Kommission
abgelehnt. Neben der schon erwähnten KKPKS hatte die Kommission auch den SBV,
ProTell, den SSV, die schweizerische Offiziersgesellschaft (SOG) und die Organisation
«Stop Suicide» angehört, was die NZZ zur Bemerkung veranlasste, bei den Anhörungen
seien fast nur Gegner der Vorlage zu Wort gekommen.

Während sich der SBV, ProTell, der SSV und die AUNS – sowie auch die GSoA als
explizite Befürworterin der Waffenrechtsverschärfung – schon auf den «wohl
unausweichlichen Referendumskampf» (BaZ) vorbereiteten, zeigte sich die SOG in
dieser Sache wenig enthusiastisch. Ihr Präsident Stefan Holenstein geizte gegenüber
der BaZ zwar nicht mit Kritik an der Vorlage und an deren Befürwortern, erachtete das
Referendum jedoch nicht als zwingend. So attestierte er der CVP und der FDP eine
«übertriebene Angst vor einer Kündigung des Schengen/Dublin-Abkommens» und
stellte sich auf den Standpunkt, es gebe bei der Umsetzung der EU-Richtlinie durchaus
noch ungenutzten Spielraum. Die Pflicht, entweder Mitglied in einem Schiessverein zu
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sein oder die Waffe regelmässig für das sportliche Schiessen zu nutzen, bezeichnete er
als «unverhältnismässig und eine Bevormundung». Die Vorlage bekämpfe so nicht den
gefährlichen Handel mit illegalen Waffen, sondern treffe legale Waffenbesitzer und
indirekt, über das ausserdienstliche Schiesswesen, auch die Armee. Es sei indes
möglich, das Gesetz freiheitlich auszugestalten und dem «eigenständigen Staats- und
Milizwesen» der Schweiz anzupassen. An das Parlament richtete er deshalb die
Forderung, auf «vorauseilenden Gehorsam gegenüber der EU» zu verzichten. Es
bestehe kein Anlass, «panikartig von Schengen-Rauswurf» zu reden, sei das Abkommen
doch in gegenseitigem Interesse. In dieser Hinsicht sei die von Bundesrat und
Verwaltung proklamierte «Entweder-Oder-Strategie» nicht richtig. Für die SOG stehe
das Referendum daher nicht im Vordergrund, sondern komme nur als Ultima Ratio in
Frage.

Frischen Wind in die Debatte brachte Mitte Mai schliesslich das Bekanntwerden des
genaueren Inhalts der tschechischen Klage beim EuGH betreffend die EU-
Waffenrichtlinie. Die Tschechische Republik zweifelte eben nicht nur wie bisher
angenommen an deren Rechtmässigkeit, sondern machte mit Hinblick auf die
Schweizer Sonderregelung für Armeewaffen auch eine Verletzung des
Diskriminierungsverbots geltend. Sollte der EuGH der Klägerin in diesem Punkt Recht
geben, bedeutete dies wohl das Aus für die von der Schweiz ausgehandelte
Ausnahmeklausel. Aufgrund der so veränderten Ausgangslage wollte die SVP die
Sistierung der Vorlage in der Kommission noch einmal zum Thema machen. Die Presse
berichtete zudem, das Fedpol verfolge das Verfahren mit, für eine Stellungnahme sei es
jedoch noch zu früh. 5

Im Rahmen einer breiten gesellschaftlichen Debatte, ob die Schweiz die verschärfte
EU-Waffenrichtlinie übernehmen soll, reichte Werner Salzmann (svp, BE), Präsident der
Berner SVP-Sektion und des Berner Schiesssportverbandes, im März 2017 eine Motion
mit dem Titel «Der Bundesrat darf die Verschärfung des EU-Waffenrechts nicht
unterzeichnen!» ein. Die Verschärfung des Waffenrechts schiesse völlig über das
eigentliche Ziel der Verhinderung von Terroranschlägen hinaus und führe zu «einer
Kriminalisierung aller Schützen, Jäger, Sammler und Waffenerwerber», lautete die
Begründung des Motionärs zum geforderten Übernahmeverbot der neuen EU-
Richtlinie. Dies bestärkte er gegenüber der Tageszeitung Blick mit dem Argument, dass
sich Terroristen und Terroristinnen nicht an bürokratische Auflagen hielten und die
Verschärfung des Waffenrechts somit keine zusätzliche Sicherheit biete. 
Behandelt wurde das Geschäft im Nationalrat erst in der Herbstsession 2018 – laut
Bundesrätin Simonetta Sommaruga «einfach definitiv zu spät», da die
Umsetzungsgesetzgebung zum EU-Waffenrecht bereits beraten worden war. Der
Bundesrat hatte zuvor in seiner Stellungnahme festgehalten, dass die Nichtübernahme
der Neuerungen im EU-Waffenrecht die Teilnahme der Schweiz am Schengen- und
Dublin-Abkommen aufs Spiel setzen könne und hatte deshalb die Ablehnung beantragt.
Dieser Empfehlung folgend lehnte der Nationalrat den Vorstoss ab. 6

MOTION
DATUM: 20.09.2018
CATALINA SCHMID

Wie schon die Eintretensdebatte im Frühjahr 2018 begann auch die
Differenzbereinigung zur Umsetzung der EU-Waffenrichtlinie im Herbst desselben
Jahres im Nationalrat mit einem Versuch, das Geschäft bis auf Weiteres zu sistieren.
Mittels Ordnungsantrag wollte SVP-Nationalrat und ProTell-Interimspräsident Jean-Luc
Addor (svp, VS) das Geschäft vom Sessionsprogramm streichen. Damit wolle er
verhindern, dass die Schweiz ihr Waffenrecht aufgrund juristischer Verpflichtungen
anpasse, die sich womöglich mit einem Entscheid des EuGH über die nach wie vor
hängige Klage der Tschechischen Republik gegen die Rechtmässigkeit der Richtlinie in
Luft auflösen könnten. Ausserhalb der SVP-Fraktion fand sein Antrag jedoch nur
marginale Unterstützung, weshalb er mit 59 zu 118 Stimmen Schiffbruch erlitt.
Die drei grossen, inhaltlichen Differenzen räumte der Nationalrat allesamt aus, indem er
sich hinter den Kompromissvorschlag des Ständerates stellte. Dabei handelte es sich
erstens um die vom Ständerat eingefügte Regelung von Erwerb und Besitz grosser
Magazine, die von der Volkskammer mit 101 zu 84 Stimmen bestätigt wurde. Eine
Minderheit Salzmann (svp, BE) hatte am eigenen Beschluss festhalten und auf eine
solche Regelung verzichten wollen. Zweitens hiess der Nationalrat mit 99 zu 85
Stimmen die Pflicht zur Markierung aller wesentlichen Waffenbestandteile gut. Auch
hier konnte sich die Kommissionsmehrheit gegen dieselbe Minderheit Salzmann
durchsetzen, die am nationalrätlichen Beschluss festhalten wollte, wonach bei
zusammengesetzten Waffen eine Markierung genügte. Drittens bewahrte der
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Nationalrat mit 100 zu 84 Stimmen den Ermessensspielraum der Kantone bei
Ausnahmebewilligungen für verbotene Waffen. Als Erstrat war er hier noch mehrheitlich
der Ansicht gewesen, dass die Kantone Ausnahmebewilligungen erteilen müssten, wenn
die Voraussetzungen erfüllt sind, und nicht nur erteilen können sollten. An der Muss-
Formulierung festhalten wollte jetzt noch die Minderheit Salzmann, während sich die
Mehrheit dem Ständerat anschloss und die ursprüngliche Kann-Formulierung
beibehielt. Ein Minderheitsantrag Müller (fdp, SG), der bei beschlagnahmten, nicht
fristgemäss gemeldeten, verbotenen Waffen eine kurze Nachmeldefrist gewähren
wollte, wurde mit 104 zu 85 Stimmen ebenso abgelehnt. Die Kommissionsmehrheit und
auch Bundesrätin Simonetta Sommaruga vertraten die Ansicht, eine zusätzliche
Nachmeldefrist sei nicht nötig, da man in einem solchen Fall ohnehin drei Monate Zeit
habe, nachträglich eine Ausnahmebewilligung zu beantragen. Mit zwei kleinen, neu
geschaffenen Differenzen formeller Natur ging die Vorlage zurück an den Ständerat, der
beide stillschweigend bereinigte. In der Schlussabstimmung nahm der Ständerat das
geänderte Waffengesetz mit 34 zu 6 Stimmen bei 5 Enthaltungen an; der Nationalrat
stimmte dem Gesetz mit 120 zu 69 Stimmen bei 4 Enthaltungen zu. Bis zuletzt leistete
die SVP-Fraktion geschlossen Widerstand, konnte aber insgesamt nur drei Stimmen aus
dem bürgerlichen Lager dazugewinnen; einige Vertreterinnen und Vertreter der CVP
und der FDP enthielten sich der Stimme. 7

Eine Woche nach den Schlussabstimmungen in den eidgenössischen Räten zur
Übernahme der EU-Waffenrichtlinie wurde die über lange Zeit immer wieder
ausgesprochene Referendumsdrohung in die Tat umgesetzt. Am 5. Oktober 2018
präsentierte sich das Referendumskomitee, co-präsidiert von SSV- und IGS-Präsident
Luca Filippini zusammen mit den drei SVP-Nationalräten Jean-Luc Addor (VS), Werner
Salzmann (BE) und Jean-François Rime (FR) sowie SVP-Nationalrätin Silvia Flückiger-
Bäni (AG), vor den Medien. Die IGS als Hauptträgerin des Referendums vereint 14
Verbände aus dem Umfeld des Schweizer Schiesswesens, darunter neben
Sportschützen auch Jäger, Waffensammler und -händler. Der zentrale Kritikpunkt der
IGS am neuen Waffenrecht war der «Paradigmenwechsel», dass der Waffenbesitz von
einem generellen Recht für Schweizerinnen und Schweizer zu einem Privileg
herabgestuft werde, das nur noch ausnahmsweise gewährt werde; die damit
verbundene «Vorstellung, künftig mit einer verbotenen Waffe schiessen zu müssen»,
sei das Problem, so die NZZ. Darüber hinaus wurde diese Änderung vom
Referendumskomitee jedoch auch als erster Schritt in Richtung Abschaffung des
Privatwaffenbesitzes gesehen; es würden sicher weitere Verschärfungen folgen. Weiter
wurde die Pflicht zur Nachmeldung von halbautomatischen Waffen kritisiert: Obwohl
das Volk eine Nachregistrierung im Rahmen der Waffenschutz-Initiative 2011 abgelehnt
habe, werde eine solche nun durch die «Brüsseler Hintertür» eingeführt, so Werner
Salzmann in der BaZ. Die Beendigung der Schengen/Dublin-Zusammenarbeit sei
hingegen nicht das Ziel des Referendums, beteuerte das Komitee und zeigte sich
überzeugt davon, dass die EU kein Interesse daran habe, die Zusammenarbeit mit der
Schweiz zu beenden. Gleichzeitig präsentierte sich das Komitee im Internet unter dem
Namen «Nein zum Entwaffnungsdiktat der EU» und portierte damit die europa- und
schengenkritische Haltung der SVP.

So geeint, wie das Referendumskomitee vielleicht den Eindruck erwecken konnte, war
die Waffenlobby jedoch nicht. ProTell und der SSV, die an vorderster Front und «mit
schrillen Tönen» (AZ) gegen die Verschärfung des Waffenrechts kämpften, konnten
nicht alle Lobbymitglieder für diesen Kampf begeistern. Sowohl die Schweizerische
Offiziersgesellschaft, die selbst zwar nicht Mitglied der IGS, sondern nur Sympathisantin
ist, als auch Jagd Schweiz, Mitglied der IGS, wollten das Referendum nur passiv
unterstützen, d.h. ideell, aber weder mit Finanzen noch mit dem Sammeln von
Unterschriften. Auch nicht alle kantonalen Schiesssportverbände zeigten sich
überzeugt von der Argumentation ihres Dachverbandes. So erklärte etwa der Präsident
des Bündner Schiesssportverbandes gegenüber der Aargauer Zeitung, man unterstütze
das Referendum vor allem aus Solidarität mit dem SSV, nicht weil die Reform an sich ein
grosses Problem sei. Kritisch zum Referendum äusserte sich in der Presse auch Lorenz
Hess, Berner BDP-Nationalrat und ehemaliger Präsident eines Schützenvereins.
Insbesondere die Kritik an der vorgesehenen Zwangsmitgliedschaft für Schützen in
einem Schiessverein sei nicht nachvollziehbar – ein Vereinszwang habe bis 1996
bestanden, ohne dass sich die Schützenvereine dagegen gewehrt hätten. Was ProTell
von in der Unterschriftensammlung zu wenig engagierten Schützenvereinspräsidenten
hielt, berichtete der «Blick»: In Schützenvereinen, die einen «Ausredenkönig» als
Präsidenten hätten, sei eine «Druckerhöhung von unten» durchaus erwünscht, habe
die Gesellschaft für ein freiheitliches Waffenrecht auf ihrer Facebook-Seite betont.
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Interimspräsident Jean-Luc Addor quittierte den Online-Post damit, es müssten
verschiedene Tonalitäten möglich sein. Mit nahezu 200'000 Mitgliedern dürfte es für
die IGS allerdings kein allzu grosses Problem sein, bis Mitte Januar 2019 die
erforderlichen 50'000 Unterschriften zu sammeln. 8

Kurz nachdem das Referendum gegen die Übernahme der EU-Waffenrichtlinie offiziell
zustande gekommen war, gab die Schweizerische Offiziersgesellschaft (SOG) – wohl
nicht vollends beabsichtigt – sowohl für die Gegner- als auch für die Befürworterseite
den Startschuss zum Abstimmungskampf. An der Präsidentenkonferenz Ende Januar
2019 sprachen sich über dreissig anwesende Sektionen einstimmig gegen die
Verschärfung des Waffenrechts aus und bewilligten darüber hinaus einen finanziellen
Beitrag an das Referendumskomitee. Darin Einsitz nehmen wollte die SOG jedoch nicht,
wie im entsprechenden Positionspapier zu lesen war, in dem sie ihre Nein-Position
damit begründete, dass die Übernahme der EU-Waffenrichtlinie das «liberale, dem
Milizwesen verpflichtete Schweizer Waffenrecht» unnötig einschränke. Die
Verschärfung treffe nicht den gefährlichen Handel mit illegalen Waffen, sondern die
legalen Waffenbesitzerinnen und -besitzer und sei daher «keine nachhaltige
Massnahme gegen die terroristische Bedrohung in der Schweiz». Die NZZ bezeichnete
den Positionsbezug der SOG als wichtigen Erfolg für die Gegnerschaft des neuen
Waffenrechts, insbesondere für die Schützenverbände, die im Referendumskomitee
federführend waren. Bei Sicherheitspolitikerinnen und -Politikern der bürgerlichen
Mitte kam die SOG damit jedoch schlecht an: Der Urner FDP-Ständerat Josef Dittli
zeigte sich gegenüber der NZZ «enttäuscht» von den Offizieren, denen wohl «der
Stellenwert von Schengen nicht bewusst» sei. Die Luzerner CVP-Nationalrätin Ida
Glanzmann-Hunkeler bedauerte an gleicher Stelle, dass die Offiziere «ins Boot der
SVP» stiegen und sich für deren Kampf gegen Schengen einspannen liessen. In den
Tagen darauf traten einige SOG-Mitglieder um die beiden GLP-Politiker Pascal Vuichard
(GL) und Roland Fischer (LU) aus dem Schatten und verkündeten öffentlich, mit dem
Positionsbezug der SOG nicht einverstanden zu sein. Vuichard äusserte Bedenken, die
SOG verspiele mit diesem Statement ihre Glaubwürdigkeit, da die Armee von den
Änderungen gar nicht betroffen sei. Das von den GLP-Offizieren gegründete Ja-
Komitee setzte eine «Lawine der Kritik» (Tribune de Genève) an der SOG in Gang und
erhielt auch parteiübergreifend weiteren Zulauf – so beispielsweise von FDP-Ständerat
und Oberst im Generalstab Josef Dittli. Der «Krach der Offiziere» (BaZ) gründete darin,
dass für die Ja-Komiteeangehörigen ein gutes Verhältnis zu Europa für die Schweiz aus
sicherheitspolitischer Sicht absolut notwendig sei, weshalb die Schengen/Dublin-
Mitgliedschaft nicht gefährdet werden dürfe, zumal die Änderung des Waffenrechts
«sehr umsichtig und pragmatisch» erfolge. Dass sich auch Armeechef Philippe Rebord
hinter das neue Waffenrecht stellte, befeuerte die Debatte zusätzlich. SOG-Präsident
Stefan Holenstein gab derweil gegenüber der Presse zu Protokoll, das Waffenrecht sei
«kein Kernthema» der SOG und der Entscheid sei «keine Abstimmungsparole»,
sondern «eine Position als Ergebnis der internen Beratungen».

Mitte Februar lancierte Bundesrätin Karin Keller-Sutter anlässlich einer
Medienkonferenz den Abstimmungskampf offiziell. Mit dem Slogan «Niemand wird
entwaffnet» platzierte sie das Hauptargument des Bundesrates landesweit prominent
in den Schlagzeilen: Die Änderungen am Waffenrecht seien nur geringfügig und die
Schiesstradition in der Schweiz bleibe erhalten. Die Gesetzesänderung rechtfertige es
somit nicht, die Schengen-Mitgliedschaft der Schweiz aufs Spiel zu setzen; die Kosten
der Beendigung der Schengen-Zusammenarbeit seien schlicht zu hoch – und zwar
sowohl in Form von zusätzlichen Staatsausgaben als auch in Form von
Sicherheitsverlust. Das SIS werde von Schweizer Sicherheitsbehörden 300'000 Mal
täglich abgefragt und habe während zehn Jahren im Schnitt zu einer Verhaftung täglich
verholfen; «ohne Schengen wären wir bildlich gesprochen blind», würdigte der
stellvertretende Fedpol-Direktor René Bühler den Beitrag des Schengener Abkommens
an die Sicherheit der Schweiz. Hinzu kämen gemäss der Justizministerin
volkswirtschaftliche Kosten von mehreren Milliarden Franken pro Jahr – einerseits im
Tourismussektor, weil die Schweiz nicht mehr mit dem Schengen-Visum bereist werden
könnte, andererseits im Asylbereich, da die Schweiz nach Wegfall des mit Schengen
verknüpften Dublin-Abkommens Asylbewerberinnen und -bewerber nicht mehr
abweisen könnte, wenn sie bereits in einem anderen Schengen-Staat Asyl beantragt
haben. Wie die Gegnerschaft des neuen Waffenrechts darauf zu hoffen, dass dieser Fall
nicht eintrete, sei riskant, denn der Ausschluss der Schweiz aus Schengen/Dublin
erfolge bei Verweigerung der Rechtsübernahme automatisch, es sei denn, der
Gemischte Ausschuss, in dem die 28 EU-Staaten und die Schweiz vertreten sind, einigte
sich innerhalb von 90 Tagen einstimmig auf einen weiteren gemeinsamen Weg. Eine
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solche Einigung hielt Keller-Sutter jedoch für unwahrscheinlich, da sich die EU zurzeit
nicht in «Kompromisslaune» (St. Galler Tagblatt) befinde. Das gegnerische Argument,
die Verschärfung des Waffenrechts trage nichts zur Terrorismusbekämpfung bei,
konterte die Bundesrätin damit, die Richtlinie beabsichtige in erster Linie, den illegalen
Waffenhandel zu erschweren und die Bevölkerung vor Waffenmissbrauch zu schützen,
sie sei aber «kein Pakt zur Terrorbekämpfung».

Mit ihren Erläuterungen an der Medienkonferenz erntete die Justizministerin wiederum
heftige Kritik aus den Reihen des Referendumskomitees. So kreideten ihr die Gegner
an, der Bundesrat habe eine Kehrtwende vollzogen, indem er die Waffenrichtlinie
explizit nicht mehr in Zusammenhang mit Terrorismusbekämpfung bringe, sondern nur
noch von der Bekämpfung illegalen Waffenhandels und Waffenmissbrauchs spreche.
Weiter bezichtigten sie verschiedene Exponenten der Gegnerschaft mehr oder weniger
direkt der Irreführung und der Falschinformation. Sie störten sich vor allem daran, dass
rund 80 Prozent der im Schiesssport verwendeten Waffen neu verboten würden, und
auf etwas Verbotenes bestehe kein Rechtsanspruch; daran ändere auch die
vorgesehene Ausnahmebewilligung nichts. Zudem fürchteten sie sich vor zukünftigen
weiteren Verschärfungen des Waffenrechts; da die EU-Richtlinie alle fünf Jahre
überprüft werden solle, seien weitere Verschärfungen vorprogrammiert. Die Debatte
um die Kosten des angeblich drohenden Schengen-Ausschlusses sei nur ein
«Ablenkungsmanöver», zitierte die «Südostschweiz» den Walliser SVP-Nationalrat und
ProTell-Interimspräsidenten Jean-Luc Addor; die EU habe überhaupt kein Interesse
daran, die Abkommen zu kündigen, weil sie davon mindestens so viel profitiere wie die
Schweiz und die Schweiz ja bereits ein effizientes Waffenrecht besitze. In Wahrheit sei
die Reform ein «trojanisches Pferd», mit dem die EU in Zukunft alle halbautomatischen
Waffen verbieten könne, so Addor gegenüber der «Tribune de Genève». Anders als der
Bundesrat den Leuten weismachen wolle, seien die Änderungen für die Schützen
überhaupt nicht zumutbar, stellte auch IGS-Präsident Luca Filippini in der Presse klar
und betonte einmal mehr, die Annahme der Waffenrichtlinie wäre «das Ende des
Schiessens als Volkssport», ja sogar «der Beginn vom Ende unseres Rechtsstaates». 

So klar, wie es auf den ersten Blick den Anschein erwecken mag, waren die Fronten
jedoch nicht. Wie bei den Offizieren äusserten sich auch bei den Schützen nach und
nach kritische Stimmen zur Haltung des nationalen Verbandes. Während diverse
kantonale Schützenverbände an ihren Versammlungen finanziell und ideologisch zum
Kampf gegen das «Entwaffnungsdiktat» aus Brüssel, von dem sie sich existenziell
bedroht sahen, rüsteten, beschloss etwa der Schaffhauser Kantonalschützenverband
Stimmfreigabe, da die neuen Bestimmungen laut Präsident Pascal Herren «den
Schiesssport nicht beeinträchtigen» würden. Auch der Präsident der Ausserrhoder
Schützen, Bruno Preisig, gab in der Aargauer Zeitung zu Protokoll, er habe «kein
Problem mit den neuen Regelungen», im Gegenteil: «Es wäre klüger gewesen, das Geld
in die Nachwuchsförderung, statt in eine grosse Nein-Kampagne zu investieren.» Für
ein Ja zum neuen Waffenrecht setzten sich hingegen geschlossen die grossen
Wirtschaftsverbände Economiesuisse, Hotelleriesuisse und der Gewerbeverband sowie
kantonale Handelskammern ein. Auf Druck der Tourismusbranche hatte sich der
Gewerbeverband Ende Januar zur Ja-Parole durchgerungen, obwohl der von SVP-
Nationalrat Jean-François Rime (FR) präsidierte Verband die Vorlage vor Jahresfrist
noch als unverhältnismässig abgelehnt hatte, wie das St. Galler Tagblatt berichtete.
Bedeutend für die Wirtschaft seien gemäss der NZZ vor allem die Folgen eines Neins:
Die Verbände befürchteten zusätzliche Kosten für das Asylwesen und die innere
Sicherheit, höhere Staukosten im grenzüberschreitenden Verkehr infolge
wiedereingeführter Grenzkontrollen sowie einen Rückgang der Tourismus-Nachfrage
aufgrund des wegfallenden Schengen-Visums. Anlässlich ihrer Delegiertenversammlung
schloss sich Ende März  schliesslich noch die SVP, die sich im Abstimmungskampf
bisher zurückgehalten hatte, offiziell dem Nein-Lager an. Der Berner SVP-Nationalrat
Werner Salzmann begründete die Zurückhaltung seiner Partei gegenüber der NZZ
damit, dass man sich in einem Wahljahr befinde und somit «nicht beliebig Geld zur
Verfügung [habe], um die Kampagnen von Verbänden zu unterstützen». Hinter
vorgehaltener Hand sei man in Schützenkreisen jedoch sogar froh um die Zurückhaltung
der SVP, so die NZZ weiter, da ein klares Verständnis des Referendums als Angriff auf
Schengen/Dublin wohl eher der Befürworterseite zum Vorteil gereicht hätte. Alle
anderen grösseren nationalen Parteien gaben indes die Ja-Parole aus.

Anfang April zeugten erste Umfrageergebnisse von einer bereits starken
Meinungsbildung an den beiden politischen Polen. Insgesamt hatten 53 Prozent der
Befragten angegeben, (eher) für die Verschärfung des Waffenrechts stimmen zu wollen,
46 Prozent (eher) dagegen. In den Anhängerschaften der beiden grossen Polparteien
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sprachen sich je über drei Viertel klar dafür (SP) bzw. klar dagegen (SVP) aus. Bei den
Mitte-Parteien betrug die Zustimmung hingegen trotz Ja-Parolen nur gerade 50 (FDP)
bzw. 47 Prozent (CVP). Die Abstimmung werde somit in der Mitte entschieden, so die
Experteneinschätzung. Das überparteiliche Ja-Komitee interpretierte den äusserst
knappen Vorsprung als «Weckruf» (Tages-Anzeiger), die Stimmbevölkerung noch klarer
von der Wichtigkeit von Schengen/Dublin überzeugen zu müssen. Dies schien der
Befürworterschaft zunehmend zu gelingen, konnte das Ja-Lager in den folgenden
Umfragen doch entscheidend zulegen. Zwei Wochen vor dem Abstimmungstermin
verbuchte es mit einer Zustimmung von rund 60 Prozent einen komfortablen
Vorsprung. Die Sympathisantinnen und Sympathisanten aller grosser Parteien ausser
der SVP stellten sich mit klarer Mehrheit hinter die Vorlage, Frauen stärker als Männer
und städtische Gebiete stärker als ländliche Regionen. Der Verbleib der Schweiz im
Schengen-Raum zeichnete sich hingegen klar als das schlagende Argument der Debatte
ab.

Insgesamt bot der Abstimmungskampf über die lange Zeitdauer wenig Abwechslung,
verlief aber zugleich äusserst emotional. Vor allem auf der Gegnerseite war eine grosse
Wut spürbar, sowohl über die vermeintliche Entwaffnung der Schweizer Bürgerinnen
und Bürger als auch über die Fremdbestimmung aus Brüssel. Das Antasten des Rechts
auf eine private Waffe wurde als Angriff auf die Identität des Schweizervolkes gesehen.
Dagegen bot Bundesrätin Karin Keller-Sutter den Gegnern wenig Angriffsfläche,
argumentierte sachlich und vornehm zurückhaltend, wie der Tages-Anzeiger den
Auftritt der Justizministerin in der SRF-«Arena» Mitte April beurteilte. Indem sich die
Befürworterseite hauptsächlich auf das Schengen-Argument beschränkte, wurden
allerdings von beiden Seiten die immergleichen Argumente bis zum Abstimmungstermin
schon fast gebetsmühlenartig wiederholt. 9

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Zu einer ersten Klärung der Situation trugen die Parlamentswahlen bei. So zogen die
Grünen aufgrund der Niederlage bei den Parlamentswahlen ihren Anspruch auf einen
Bundesratssitz zurück und traten nicht bei den Erneuerungswahlen an, obwohl sie noch
vor den Wahlen einen Regierungssitz für sich reklamiert hatten. Sie hatten dabei nicht
nur mit ihrer Wählerstärke sondern auch mit der wachsenden Bedeutung und
Berücksichtigung der Umweltpolitik argumentiert und eine Liste mit möglichen
Kandidierenden (darunter die Regierungsräte Bernhard Pulver (BE) und Guy Morin (BS),
der Genfer Ständerat Robert Cramer oder die Zürcher Stadträtin Ruth Genner) ins
Gespräch gebracht. Die BDP hingegen sah dank ihres Erfolges bei den Wahlen keinen
Anlass, ihre Bundesrätin zurückzuziehen. Eveline Widmer-Schlumpf gab Ende Oktober
denn auch definitiv bekannt, sich für die Wiederwahl bereitzustellen. Die SVP ihrerseits,
die bei den Wahlen Sitze einbüssen musste, schloss vorerst eine Kampfkandidatur
gegen die FDP aus.

Die SP brachte mögliche Kandidaten für die Nachfolge von Micheline Calmy-Rey früh in
Stellung und nutzte die Auswahlprozedur geschickt für zusätzliche
Medienaufmerksamkeit im Wahlkampf. Die Partei bekräftigte, dass nur Kandidierende
aus der lateinischen Schweiz in Frage kämen. Als Topfavoriten galten der Waadtländer
Staatsrat Pierre-Yves Maillard und der Freiburger Ständerat Alain Berset. Kandidaturen
reichten zudem Nationalrat Stéphane Rossini (VS) und die Tessiner Nationalrätin Marina
Carobbio ein. Die SP-Fraktion präsentierte Ende November mit Alain Berset und Pierre-
Yves Maillard ein Zweierticket. Die Nichtnomination von Marina Carobbio stiess
insbesondere in der Südschweiz auf Enttäuschung, bedeutete dies doch, dass das
Tessin seit 1996 (Rücktritt von Flavio Cotti) weiter auf eine Vertretung in der
Landesregierung warten musste.

Obwohl die SVP sich schon sehr früh als Herausforderin profilierte, tat sie sich mit der
Suche nach Kandidierenden schwer. Zwar brachte sich Jean-François Rime (FR) schon
früh in Stellung. Die als Favoriten gehandelten Kandidaten sagten aber spätestens nach
den Parlamentswahlen alle ab: So verzichteten etwa der nicht in den Ständerat gewählte
Caspar Baader (BL) oder der neue Ständerat Roland Eberle (TG). Auch Nationalrat Adrian
Amstutz (BE), der im November seine Wiederwahl in den Ständerat nicht geschafft
hatte, verzichtete genauso auf eine Kandidatur wie der umworbene Nationalrat Peter
Spuhler (TG) und Parteipräsident Toni Brunner (SG). Zum Problem der SVP wurde
allgemein die Wählbarkeit der Kandidierenden: Während linientreue Hardliner vom
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Parlament als nicht wählbar betrachtet wurden, hatten es moderate SVP-Exponenten
schwer, die Hürde der Fraktionsnominierung zu überspringen. Bis Ende November
meldeten schliesslich Nationalrat Guy Parmelin (VD), Ständerat Hannes Germann (SH),
und die Regierungsräte Jakob Stark (TG) und Heinz Tännler (ZG) ihre Ambitionen an.
Eher überraschend kam die Kandidatur von Nationalrat und Gewerbeverbandspräsident
Bruno Zuppiger (ZH), der als Schwergewicht betrachtet wurde und der angab, auf Bitte
von Christoph Blocher (ZH) anzutreten. Zuppiger war jeweils schon bei den
Bundesratswahlen 2003, 2007 und 2008 von der SP als valabler SVP-Kandidat ins Spiel
gebracht worden. Er galt deshalb weit über das bürgerliche Lager hinaus als wählbar
und wurde denn auch prompt neben Rime auf ein Zweierticket gehievt. Allerdings
zwang ihn ein von der Weltwoche verbreiteter Vorwurf, bei einer Erbschaft
unrechtmässig Geld abgezweigt zu haben, zum Rückzug seiner Kandidatur. Die Presse
ging mit der SVP-Spitze, die offenbar von der Sache gewusst hatte und vorerst an
Zuppiger festhielt, hart ins Gericht. In einer Nacht- und Nebelaktion stellte die SVP in
der Folge nicht etwa einen der von den Kantonalsektionen nominierten Kandidaten,
sondern Nationalrat Hansjörg Walter als Ersatzkandidaten auf. Dieser hatte sich im
offiziellen Nominationsverfahren nicht zur Verfügung gestellt, weil er das Amt des
Nationalratspräsidenten übernehmen wollte. Der Wechsel wurde in der Presse als
unprofessionell, unglaubwürdig und peinlich bezeichnet und die Spitze der SVP musste
Fehler bei der Beurteilung der Kandidaten einräumen. Walter selber, der noch 2008
aufgrund einer einzigen Stimme nicht zum Bundesrat und im Berichtjahr mit einem
glänzenden Resultat zum Nationalratspräsidenten gewählt worden war, machte
deutlich, dass er nur gegen den Sitz der BDP antreten würde.

Nach den Hearings gaben sowohl die Grünen als auch die SP bekannt, dass sie ihrer
Fraktion die Wiederwahl von Eveline Widmer-Schlumpf empfehlen würden. Die CVP
und die BDP diskutierten gleichzeitig über eine stärkere künftige Kooperation. Es
zeichnete sich deshalb ab, dass die SVP höchstens auf Kosten der FDP einen zweiten
Sitz erhalten würde. 10

Wahlen

Wahlen in kantonale Parlamente

Insgesamt wollte bei den Wahlen in den Berner Grossrat 2018 eine rekordhohe Zahl
von 2'110 Kandidierenden (2014: 1'905), darunter 730 Frauen (34.5%; 2014: 33.3%),
einen der 160 Sitze erobern. In den neun Wahlkreisen füllten die Anwärterinnen und
Anwärter total 146 Listen, mit denen insgesamt 34 Listenverbindungen erstellt wurden.
137 amtierende Grossrätinnen und Grossräte traten als Bisherige an. 
Die Berner Zeitung hatte ausgerechnet, dass die Wahlchancen im
französischsprachigen Wahlkreis «Jura Bernois», der 12 garantierte Sitze hat, fast
doppelt so gross seien (9 Kandidierende pro Sitz) wie im Wahlkreis «Stadt Bern» (20
Sitze; 17 Kandidierende pro Sitz). Neben der repräsentativen Untervertretung der
Frauen im Kandidierendenfeld rechnete die Zeitung zudem eine starke Übervertretung
der unter 40-jährigen Bevölkerung, aber eine deutliche Untervertretung der über 65-
Jährigen unter den Kandidierenden aus.
Die Medien berichteten auch über die Situationen der einzelnen Parteien. Erklärtes Ziel
der SVP war es, ihren Wähleranteil auszubauen und damit die 49 Grossratssitze
mindestens zu verteidigen. Zudem müsse die bürgerliche Regierungsmehrheit
verteidigt werden, betonte Parteipräsident Werner Salzmann (svp, BE). Allerdings
musste die Volkspartei gleich 16 Rücktritte ersetzen, darunter etwa alt Nationalrat
Thomas Fuchs (BE, svp), der aufgrund einer parteiinternen Amtszeitbeschränkung nicht
mehr antrat. Die SVP schickte 55 Frauen und 189 Männer ins Rennen und weitete ihre
Kampagne erstmals auch auf Telefonanrufe aus. 
Mit dem Motto «Zukunft statt Abbau» stieg die SP in den kantonalen Wahlkampf. Man
wolle sich gegen die Sparmassnahmen wehren, gab Parteipräsidentin Ursula Marti (BE,
sp) zu Protokoll. Mit einem angestrebten Wähleranteil von 22 Prozent wollte die SP zwei
bis vier Sitze zu den bestehenden 33 hinzugewinnen. Dies sollte mit einem
Wahlkampfbudget von CHF 350'000 und der erprobten Telefonkampagne erreicht
werden, mit der Unentschlossene mobilisiert werden sollten. Die SP ging in den meisten
Wahlkreisen Listenverbindungen mit den Grünen ein. 
Die FDP (2014: 17 Sitze) verband ihre Liste in sechs Wahlkreisen mit derjenigen der SVP.
Diese Listenverbindungen und der positive Trend, der sich in den letzten Jahren bei
mehreren kantonalen Wahlen für die FDP gezeigt hatte, liessen die Freisinnigen auf
erfolgreiche Wahlen hoffen. 
Für die Grünen bzw. die Grüne Freie Liste und das Grüne Bündnis, die für die
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kantonalen Wahlen unter dem Namen «Grüne» gemeinsam auftraten, trat unter
anderem Aline Trede (BE, gp) an, die bei den eidgenössischen Wahlen 2015 aus dem
Nationalrat ausgeschieden war. In der Presse wurde spekuliert, ob die ehemalige
Nationalrätin allenfalls nicht ins kantonale, sondern wieder ins nationale Parlament
wechseln könnte: Wenn die amtierende Nationalrätin Christine Häsler (gp. BE) in den
Regierungsrat gewählt würde, würde Trede ins nationale Parlament nachrutschen. Ziel
der Grünen war der Gewinn von zwei Sitzen (bisher: 15 Sitze).
Die BDP (2014: 14 Sitze) wollte es bei diesen Wahlen besser machen als vor 4 Jahren, als
sie nicht weniger als elf Sitze verloren hatte. Da die Verluste 2014 zum Teil auf fehlende
Listenverbindungen zurückgeführt worden waren, versuchte die Partei 2018 ihre Listen
in allen Wahlkreisen zu verbinden. Dies gelang ihr ausser im Emmental und im
Oberaargau auch; in den meisten Wahlkreisen mit den Mitteparteien (GLP, EVP, CVP)
und/oder der FDP (in Thun und Biel-Seeland), im Wahlkreis Mittelland-Nord allerdings
nur mit der Piratenpartei. Im Berner Jura trat sie nicht an. In den Medien war man sich
einig, dass diese Berner Wahlen zehn Jahr nach ihrer Gründung einen Stresstest für die
BDP darstellten und die Partei auf Schadensbegrenzung hoffen müsse. 
Die EVP, die im Kanton Bern mit 12 Sitzen im Grossen Rat schweizweit am stärksten
vertreten ist, wollte an ihre Erfolge von 2006 anknüpfen und wieder 7 Prozent der
Wählerinnen und Wähler hinter sich scharen. Damit könnte sie einen Sitz zulegen.
Insbesondere in den Regionen Thun und Langenthal erhoffte man sich einen Zuwachs. 
Die GLP (2014: 11 Sitze) korrigierte ihr Ziel für die Grossratswahlen Anfang Februar nach
oben. Aufgrund der grossen Nachfrage nach Listenplätzen, aber auch wegen der
positiven nationalen Trends sei in der Partei eine Aufbruchstimmung zu spüren, die
nicht nur zu einem, sondern zu zwei zusätzlichen Sitzen verhelfen solle, gaben die
Grünliberalen bekannt. 
Für die EDU (5 Sitze), die PSA (3 Sitze) und die Grün alternative Partei (GaP; 1 Sitz), die
ehemalige Grüne Partei Bern - Demokratische Alternative (GPB-DA), ging es vor allem
um Besitzstandswahrung. Zudem traten zahlreiche weitere, im Grossrat aktuell nicht
vertretene Parteien mit eigenen Listen an, darunter auch die im Kanton Bern seit der
Loslösung des Kantons Jura und des Laufenthals praktisch unbedeutende CVP, die seit
2014 auch kein Grossratsmandat mehr hatte. Ein in den Medien beachtetes Comeback
gab zudem Jürg Scherrer (BE, fps): Der ehemalige Nationalrat und Gemeinderat von Biel
und letzter gewählter Vertreter der Autopartei kandidierte auf der «Freien Liste» im
Wahlkreis Biel-Seeland. Auch die Pnos, die insbesondere im Oberaargau über einige
Mitglieder verfügt, trat zu den Wahlen an. Zu reden gab allerdings vor allem ein SVP-
Kandidat mit Pnos-Vergangenheit. Schliesslich trat die Bieler Bürgerbewegung
«Passerelle» mit der Liste «loswahl.ch» an. Auf dieser Liste figurierte mit Ruth
Tennenbaum (BE, parteilos) eine Kandidatin, die im Falle ihrer Wahl sofort zugunsten
einer aus einem Topf von Freiwilligen auszulosenden Person zurücktreten würde. Die
Diskussionen um ein Losverfahren in der Demokratie erhielten damit eine zumindest
kantonale mediale Plattform. Mit von der Partie waren zudem die Piraten, die Schweizer
Demokraten, die PdA und die Alternative Linke Bern (AL). 

Die Berner Wahlen gelten eineinhalb Jahre vor den eidgenössischen Wahlen vielen
Medien als Gradmesser für die Form der Parteien, so dass den Resultaten der Wahl viel
Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Dabei interessierte insbesondere das Abschneiden
der BDP, die mit Beatrice Simon (BE, bdp) bei den Regierungswahlen das beste Resultat
einfahren konnte und im Parlament lediglich einen ihrer 14 Sitze (neu: 13 Sitze; 9.0%;
2014: 11.2%) abgeben musste. In den Medien wurde kommentiert, dass die BDP damit
ihren Testlauf für die nationalen Wahlen knapp bestanden habe. Insgesamt kam es zu
Verschiebungen in den Lagern. Die drei Sitzgewinne der FDP (neu: 20 Sitze; 11.6%; 2014:
10.7%) gingen wohl auch auf Kosten der SVP, die allerdings mit 46 Sitzen und einem
Anteil an Wählern und Wählerinnen von 26.8 Prozent (2014: 29.0%) deutlich die stärkste
Partei blieb. Da die Bürgerlichen damit insgesamt einen Sitz verloren – die GLP konnte
ihre 11 Sitze (6.9%; 2014: 6.7%) und die EDU ihre 5 Sitze halten (3.6%; 2014: 4.1%) –
sprachen einige Medien von einem leichten Linksrutsch. In der Tat konnte die SP gleich
um 5 Sitze (neu: 38 Sitze) und um mehr als 3 Prozentpunkte zulegen (22.2%; 2014:
19.1%). Diese Gewinne gingen teilweise auf Kosten der Grünen (neu: 14 Sitze; 9.9%;
2014: 9.8%) und der PSA (neu: 2 Sitze; 0.7%; 2014: 0.7%), die je einen Sitz verloren, aber
wohl auch auf Kosten der EVP (neu: 10 Sitze; 6.2%; 2014: 6.4%), die zwei Sitze einbüsste.
Zu einer Verschiebung kam es auch im extrem-linken Parteienspektrum: Die GaP (0.3%;
2014: 0.3%) wurde von der AL (0.5%; 2014: 0.4%) im Wahlkreis Bern überholt und
musste ihren einzigen Sitz zugunsten eben dieser Alternativen Linken räumen. Die
restlichen Parteien gingen leer aus; darunter auch die CVP, bei der sich einige Berner
Medien fragten, ob sie bei den Wahlen 2018 vielleicht zum letzten Mal angetreten sei.
Insgesamt blieb das Parlament damit deutlich bürgerlich geprägt. SVP, FDP, BDP und
EDU hielten 84 von 160 Sitzen, die Mitte aus EVP und GLP hatte noch 21 Mandate inne
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und Links-Grün kam auf 55 Sitze. 
Einige mediale Aufmerksamkeit erhielt schliesslich auch Erich Hess (BE, svp), der mit
seiner Wahl in den Grossrat nun in den drei Legislativen aller föderalen Stufen sitzt.
Hess war von 2005 bis 2010 und seit 2013 bereits Berner Stadtrat und seit 2015
Nationalrat. Als enttäuschend wurde die Wahlbeteiligung gewertet. Nur 2002 nahmen
noch weniger als die aktuellen 30.5 Prozent der Bernerinnen und Berner ihr Wahlrecht
wahr. Die Wahlbeteiligung wurde sowohl für die Verluste der SVP als auch für die
Gewinne der SP verantwortlich gemacht. Es sei vor allem eine Frage der Mobilisierung
gewesen, kommentierte etwa SVP-Kantonalpräsident Werner Salzmann das schlechte
Abschneiden seiner Partei. Der Frauenanteil im Grossen Rat betrug neu 35.6 Prozent
(2014: 31.9%). Von den 33 neu gewählten Parlamentsmitgliedern waren 17 Frauen. 11

Wahlen in kantonale Regierungen

Bei den Gesamterneuerungswahlen im Kanton Bern waren nach den Rücktritten von
Peter Widmer (fdp), der die politische Bühne nach achtjähriger Zugehörigkeit zur
Regierung verliess, sowie Peter Schmid (svp), der Interesse an der Nachfolge von
Ständerat Ulrich Zimmerli signalisierte, zwei Sitze neu zu besetzen. Der Wahlkampf warf
keine grossen Wellen, was nicht weiter erstaunlich war, weil von Anfang an keine
parteipolitischen Veränderungen zu erwarten waren, da die beiden grossen
bürgerlichen Parteien mit einer gemeinsamen Liste und partnerschaftlicher Werbung
antraten. Seit der 1990 vorgenommenen Verkleinerung der Exekutive auf sieben Sitze
beanspruchte die SVP drei Sitze, die FDP deren zwei für sich; die beiden weiteren Sitze
wurden der SP überlassen. Mit dem Wahlausgang vom 19. April zeigten sich sowohl
Bürgerliche als auch die SP zufrieden, weil für sie aus den Wahlen keine eigentlichen
Niederlagen resultierten. Das traditionelle Wahlbündnis zwischen SVP und FDP hatte
sich ein weiteres Mal bewährt: als Siegerin ging Elisabeth Zölch (svp) aus den
Regierungsratswahlen hervor, die in 20 von 26 Amtsbezirken das beste Resultat
erzielte. Auf dem zweiten und dritten Rang landeten der Vertreter des Berner Jura,
Mario Annoni (fdp), der vor vier Jahren noch vor Zölch das beste Resultat erreicht hatte,
sowie Hans Lauri (svp). Das bürgerliche Quintett vervollständigten die freisinnige Dora
Andres sowie Werner Luginbühl (svp), die als Neue den Sprung in die Regierung sicher
schafften.

Die Linke, die mit fünf Kandidaturen angetreten war, verfehlte ihr Wahlziel auf einen
dritten Sitz in der Regierung deutlich. Immerhin konnten die beiden bisherigen
sozialdemokratischen Kandidaten Dori Schaer und Samuel Bhend im Gegensatz zu den
letzten Regierungsratswahlen vor vier Jahren die bürgerlichen Phalanx sprengen und
überrundeten stimmenmässig die beiden neugewählten Bürgerlichen. Eine Niederlage
musste die dritte SP-Kandidatin Elisabeth Gilgen einstecken, die das absolute Mehr
nicht schaffte und den Einzug in die Regierung deutlich verpasste. Einen
Achtungserfolg erzielten die beiden grünen Politikerinnen Regula Rytz und Barbara von
Escher, welche nur unwesentlich hinter Gilgen zurückblieben. Aus rot-grünen Kreisen
wurde einmal mehr das Majorzwahlrecht kritisiert, bei dem die Bürgerlichen die
Sitzzahl der Linken bestimmen könnten. Nichts mit dem Wahlausgang zu tun hatten die
weiteren Kandidaten aus EVP, SD, Bürgerpartei und Vereinzelte. Die Regierung setzt
sich auch weiterhin aus drei SVP-Mitgliedern, zwei Freisinnigen und zwei
Sozialdemokraten zusammen. Im Kanton Bern sitzen mit Zölch, Schaer und Andres
erstmals drei Frauen in einer Kantonsregierung. Das Resultat der Regierungsratswahlen
insgesamt war Ausdruck einer offenbar weit verbreiteten Zufriedenheit des Wahlvolkes
mit der Regierungsarbeit: die Bisherigen belegten geschlossen die ersten fünf Plätze.
Andererseits widerspiegelt es eine grosse Gleichgültigkeit gegenüber der kantonalen
Politik: die Stimmbeteiligung war mit 29,3 Prozent äusserst tief (1994: 33,5%). 12

WAHLEN
DATUM: 19.04.1998
URS BEER

Obschon sich SVP und FDP wegen der Wahlkreis- und Bezirksreform zerstritten hatten,
einigten sie sich für die Wahlen im April rechtzeitig auf eine gemeinsame
Regierungsratsliste, auf der die bisherigen Exekutivmitglieder Urs Gasche, Werner
Luginbühl und Elisabeth Zölch (alle svp) sowie Dora Andres und Mario Annoni (beide
fdp) figurierten. Auf der links-grünen Liste kandidierten für die SP Regierungsrat
Samuel Bhend, Grossrätin Barbara Egger, die die Sozialdemokraten als Ersatz für die
zurückgetretene Dori Schaer nominiert hatten, und Grossrätin Chantal Bornoz Flück aus
dem Berner Jura sowie Franziska Teuscher vom Grünen Bündnis und Bernhard Pulver
von der Grünen-Freien Liste. Im Wahlkampf dominierte der Finanznotstand des
Kantons, doch hielten sich die Parteien mit Positionsbezügen zurück, da die Regierung
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im Januar im Auftrag des Parlaments eine umfassende Überprüfung der Staatsaufgaben
vornehmen wollte. Bei einer Stimmbeteiligung von lediglich 28,2% erzielten die
Bürgerlichen die besten Resultate: Auf Dora Andres (fdp) folgten Urs Gasche (svp),
Werner Luginbühl (svp), Elisabeth Zölch (svp) und Mario Annoni (fdp). Die
Sozialdemokraten Samuel Bhend und Barbara Egger (sp) belegten die Ränge sechs und
sieben. Franziska Teuscher (gb), die nur knapp hinter Egger lag, und Chantal Bornoz
Flück (sp) erreichten ebenfalls das absolute Mehr, schieden aber als überzählig aus.
Knapp unter dem absoluten Mehr lag Bernhard Pulver (gfl). 13

Bei den Gesamterneuerungswahlen in 8 Kantonen (BE, FR, GL, GR, JU, NW, OW und ZG)
kam es einzig in Bern und im Jura zu wesentlichen Verschiebungen der
Machtverhältnisse zwischen den Parteien. In Bern fand ein Wechsel von der
traditionellen bürgerlichen zu einer rotgrünen Mehrheit statt, im Jura gewannen die
Bürgerlichen umgekehrt die in den letzten Wahlen verlorene Mehrzahl der
Regierungssitze zurück. Wie im Vorjahr konnten die Grünen ihre Präsenz in den
kantonalen Regierungen vermehren. In Bern gelang Bernhard Pulver (gp) als Teil der
erfolgreichen grün-linken Liste der Wiedereinzug eines grünen Kandidaten in den
Regierungsrat (bereits von 1986–90 hatten die Grünen zwei Vertreter in der damals 9-
köpfigen Exekutive). In Zug gewann die grüne Alternative Liste (seit Anfang 2007 mit
Beobachterstatus bei der GP) auf Kosten der SP einen zweiten Sitz in der Exekutive, und
das 2005 in die GP eingetretene Demokratische Nidwalden konnte seinen Sitz in der
Nidwaldner Regierung verteidigen. Die Zuger Regierungsratswahlen zeigten, dass die
Grünen in einzelnen Kantonen zu einer ernsthaften Konkurrenz für die SP geworden
sind, für die 2006 ein sehr durchwachsenes Wahljahr war. Dem Erfolg in Bern, wo die
SP einen Sitz gewinnen konnte und nun mit 3 Regierungsräten vertreten ist, stehen die
Verluste von je einem Regierungssitz in Glarus, Jura und Zug gegenüber. Während in
Zug und Glarus, wo der Regierungsrat auf 5 Mitglieder verkleinert wurde, das Verhältnis
zwischen linker und bürgerlicher Seite unberührt blieb, bedeutete der Mandatsverlust
im Jura den Verlust der erst 2002 errungenen linken Regierungsmehrheit. Den
Christlichdemokraten gelang es im Jura wie auch in den übrigen 6 Kantonen, in denen
sie an der Regierung beteiligt sind (alle ausser BE), ihre Sitze zu halten. Die Gewinner
der Wahlen in die jurassische Exekutive waren die Freisinnigen, deren Kandidat den
2002 verlorenen Sitz mit der höchsten Stimmenzahl zurückerobern konnte. In Glarus
(wo die Sitzzahl von 7 auf 5 reduziert wurde) und in Bern verlor die FDP hingegen je ein
Regierungsmitglied. Der Sitzverlust in Bern war die einzige Änderung bei der SVP. Sie
behielt ihre Mitglieder in den Glarner, Graubündner und Zuger Exekutiven, versuchte
jedoch in Freiburg, Jura und Nidwalden vergeblich, eine Regierungsbeteiligung zu
erkämpfen. Auch 2006 bestätigte sich damit die Tendenz der Wählerinnen und Wähler
in den Kantonen, die SVP zwar in den Parlamenten zu stärken, ihr jedoch wenig Einfluss
in den nach dem Majorzsystem gewählten Regierungsgremien zu überlassen.

Bei den Ersatzwahlen im Kanton Appenzell Ausserrhoden gelang es der SP, auf Kosten
der FDP einen Sitz in der bis dahin vollständig aus FDP und SVP gebildeten Regierung zu
gewinnen. In Basel-Stadt, Thurgau und Zürich hingegen vermochten die Bürgerlichen
ihre Regierungssitze zu verteidigen. Im Thurgau setzte sich Jakob Stark (svp) klar gegen
die Parteilose Gabi Coray durch, im Kampf um die Nachfolge der Zürcher
Regierungsrätin Dorothee Fierz (fdp) war die Freisinnige Ursula Gut gegenüber der
Grünen Ruth Genner erfolgreich. In Basel-Stadt verteidigte Hanspeter Gass den
Regierungssitz der FDP nach dem Scheitern seiner freisinnigen Parteikollegin Saskia
Frei im ersten Wahlgang. 

Nach den acht Gesamterneuerungswahlen und den vier Ersatzwahlen waren Ende 2006
drei Frauen weniger an kantonalen Regierungen beteiligt als im Vorjahr. In Bern fanden
die zurückgetretenen Dora Andres (fdp) und Elisabeth Zölch (svp) keine weiblichen
Nachfolgerinnen, und mit Barbara Egger (sp) verblieb lediglich eine Frau im
Regierungsrat. In den Ausserrhoder Ersatzwahlen musste es die Parteilose Edith
Heuscher-Beeler ihrem Konkurrenten Matthias Weishaupt (sp) überlassen, in die
Fussstapfen von Regierungsrätin Alice Scherrer (fdp) zu treten. In allen übrigen
Kantonsregierungen blieb das Verhältnis zwischen Männern und Frauen unverändert.
Gesamtschweizerisch belegten die Frauen Ende 2006 damit noch 33 von 156
Regierungssitzen.
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Mit der Neubesetzung von vier der insgesamt sieben Regierungsratssitze waren die
Wahlen im April von Anfang an heftig umkämpft und öffneten die Möglichkeit für
deutliche Gewichtsverschiebungen. Die Ausgangsposition war für die FDP besonders
schwierig, da ihre beiden bisherigen Regierungsmitglieder Dora Andres und Mario
Annoni nicht mehr antraten. Die SP hatte den Sitz des ausscheidenden Samuel Bhend
zu verteidigen. Der vierte frei werdende Sitz gehörte Elisabeth Zölch von der SVP. Zur
Verteidigung ihrer zwei Sitze schickte die FDP Eva Desarzens und Hans-Jürg Käser in
den Wahlkampf. Sie waren Teil des traditionellen gemeinsamen bürgerlichen Tickets mit
der SVP, die gleich 4 Kandidierende ins Rennen schickte: Neben den Bisherigen Urs
Gasche und Werner Luginbühl gehörten dazu Monique Jametti Greiner und Annelise
Vaucher. Ihnen gegenüber positionierte sich eine Links-Grüne Liste mit der Bisherigen
Barbara Egger, den neu kandidierenden Philippe Perrenoud und Andreas Rickenbacher
(alle sp) sowie dem Grünen Bernhard Pulver, der sich nach 2002 zum zweiten Mal
präsentierte. Neben Annelise Vaucher (svp) und Philippe Perrenoud (sp) bewarb sich
auch der bisherige Grossrat Maxime Zuber vom Parti socialiste autonome für den
garantierten Sitz für den Berner Jura. Der bürgerliche Machtanspruch auf sechs von
sieben Regierungssitzen und die damit verbundene Infragestellung der Formel aus 3
SVP, 2 FDP und 2 SP drückten dem Wahlkampf ihren Stempel auf. Bei einer mit 29,7%
praktisch unveränderten Beteiligung sorgten die Wahlberechtigten für ein
überraschendes Resultat, das die Mehrheiten im Regierungsrat auf den Kopf stellte.
Das grün-linke Bündnis konnte seine 4 Kandidaten allesamt durchbringen, wobei
Barbara Egger (sp) das beste Resultat aller Gewählten erzielte. Auf sie folgten mit Urs
Gasche und Werner Luginbühl die beiden bisherigen SVP-Vertreter sowie in dieser
Reihenfolge Bernhard Pulver (gp), Andreas Rickenbacher (sp), Hans-Jürg Käser als einzig
verbleibendes Ratsmitglied der FDP, und Philippe Perrenoud (sp), der das Rennen um
den Sitz für den Berner Jura für sich entscheiden konnte. Die bürgerlichen
Kandidatinnen Eva Desarzens (fdp), Monique Jametti Greiner (svp) und Annelise
Vaucher (svp) schieden auf den Plätzen acht bis zehn aus. Damit sank der Frauenanteil
in der Berner Regierung von drei auf eine verbleibende Regierungsrätin. Der nicht
erwartete deutliche Sieg der links-grünen Koalition wurde allgemein als Reaktion auf
den auch in bürgerlichen Kreisen als überzogen bezeichneten Machtanspruch der SVP
mit ihren vier Kandidaten gewertet. 14

WAHLEN
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STEPHAN SCHOENHOLTZ

Kantonale Ersatzwahlen

Ende September 2004 erklärte Finanzdirektor Christian Huber (svp) überraschend
seinen Rücktritt. Weil er als Regierungsrat verschiedentlich Positionen habe vertreten
müssen, die von der Haltung seiner Partei abwichen, sei er bei Mitgliedern der
Parteileitung nicht nur auf kantonaler, sondern auch auf eidgenössischer Ebene auf
Unverständnis gestossen und persönlich diffamiert worden. Noch bevor die SVP
Nationalrat Toni Bortoluzzi als Kandidaten für die Nachfolge nominierte, schickte die
CVP den Winterthurer Stadtrat (Exekutive) Hans Hollenstein ins Rennen, dem es 2003
nur knapp nicht gelungen war, den Sitz des damals zurückgetretenen Ernst Buschor
(cvp) zu verteidigen. Als dritte Kandidatin bewarb sich die Parteipräsidentin der Grünen
Schweiz, Ruth Genner, um das Amt. Während sich die FDP nach einigem Zögern für den
Kandidaten der SVP aussprach, unterstützten SP, EVP und die von den Grünen
abgesplitterten Grün-Liberalen Zürich (GLiZ) den Christlichdemokraten; damit
anerkannten sie den Anspruch der Bürgerlichen auf den Regierungssitz, wollten der SVP
aber für ihre Oppositionspolitik im Kantonsrat einen Denkzettel verpassen. 

Im ersten Wahlgang von Ende Februar erreichte niemand das absolute Mehr. Bei einer
Wahlbeteiligung von 33,6% konnte Hans Hollenstein (cvp) am meisten Stimmen auf sich
vereinen (45%; der Wähleranteil der CVP beträgt 6,5%); er liess damit den Vertreter der
stärksten Partei im Kanton (Wähleranteil: 30,3%), Toni Bortoluzzi (svp), hinter sich –
dies sogar in dessen eigenem Bezirk Affoltern – Bortoluzzi erreichte 38% der Stimmen.
Ruth Genner (gp) erhielt 14% der Stimmen und trat für den zweiten Wahlgang nicht
mehr an. Aufgrund seines enttäuschenden Resultats gab auch Bortoluzzi seinen
Verzicht bekannt. Für die Stichwahl nominierte die SVP den Klotener Stadtpräsidenten
Bruno Heinzelmann. Im April wählten Zürcherinnen und Zürcher bei einer
Stimmbeteiligung von 35,7% Hans Hollenstein (cvp) zum Nachfolger von Christian
Huber (svp). Hollenstein, den nun auch die Grünen unterstützt hatten, erzielte fast
doppelt so viele Stimmen (65%) wie Heinzelmann (34%), der trotz höherer
Wahlbeteiligung weniger Stimmen erhielt als Bortoluzzi im ersten Gang. Damit gelang es
der CVP, den 2003 verlorenen Sitz wieder zurückzuerobern, während die SVP nur noch
mit einem Mitglied in der Zürcher Regierung vertreten ist; diese besteht nun aus 2 FDP,
2 SP, 1 CVP, 1 GLiZ und 1 SVP. 15
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Anfang Mai trat FDP-Regierungsrätin Dorothée Fierz nach starken Spannungen
innerhalb der Kantonsregierung und dem Vorwurf der Amtsgeheimnisverletzung von
ihrem Amt als Baudirektorin zurück. Aus der Vielzahl möglicher Kandidatinnen und
Kandidaten verschiedener Parteien kristallisierten sich schliesslich Nationalrätin Ruth
Genner (gp) und Ursula Gut (fdp) heraus. Während Ruth Genner von Beginn an als
Kandidatin der Grünen feststand, taten sich die bürgerlichen Parteien mit der Auswahl
lange schwer. Die SVP, deren Verhältnis zur FDP auch durch die Auseinandersetzungen
rund um Dorothée Fierz getrübt war, brachte einige Kandidaten ins Spiel, bis sie sich
ebenso wie die EDU zur Unterstützung der Freisinnigen Ursula Gut entschloss. EVP, CVP
und die Grün-Liberalen Zürich (GliZ) entschieden sich zur Stimmfreigabe, die SP stellte
sich hinter Ruth Genner. Ursula Gut und Ruth Genner führten einen sachbetonten
Wahlkampf mit thematischen Schwerpunkten bei der kantonalen Finanzlage, der
Flughafenerweiterung, dem Planungs- und Baugesetz und dem Ausländerstimmrecht.
Dabei stellten sie ihre unterschiedlichen Positionen klar heraus und die Zürcherinnen
und Zürcher vor eine Richtungswahl, die zugleich über das Fortbestehen der
bürgerlichen Mehrheit im Regierungsrat (2 SP, 1 GliZ, 1 CVP, 2 FDP, 1 SVP) entschied. Bei
einer Wahlbeteiligung von lediglich 28% fiel die Entscheidung deutlich aus: 56,6%
stimmten für Ursula Gut und 42,1% für Ruth Genner. Damit konnte die FDP ihren frei
gewordenen Sitz im Zürcher Regierungsrat verteidigen. 16

WAHLEN
DATUM: 09.07.2006
STEPHAN SCHOENHOLTZ

Kommunale Wahlen

Anlässlich der im März des Berichtsjahrs stattfindenden Stadtzürcher Wahlen traten
zehn Parteien für die 125 Sitze im Gemeinderat an: die SP, die SVP, die FDP, die Grünen,
die CVP, die EVP, die Alternative Liste (AL), die SD, die EDU, die GLP und die Partei für
Zürich (PFZ) schickten insgesamt 1160 Kandidatinnen und Kandidaten auf elf Listen in
neun Wahlkreisen ins Rennen. Im Vergleich zu 2006 war die Kandidatenzahl damit
wieder leicht angestiegen, nachdem sie in den Jahren zuvor eine rückläufige Tendenz
ausgewiesen hatte. Lediglich acht der bisherigen 125 Gemeinderätinnen und
Gemeinderäte traten nicht mehr an. Keine Listennummer erhielt Marian Danowski, der
bereits verschiedentlich für den Stadt- oder den Gemeinderat kandidiert hatte, weil er
die nötigen Unterschriften für seine Kandidatur erschlichen habe. Herausforderung –
insbesondere für die kleineren Parteien – war die 5-Prozent-Hürde, die verlangt, dass
eine Partei mindestens in einem der neun Wahlkreise 5% der Wählerstimmen erhält.
Bei den Wahlen 2006 hatte diese Regel zum absurden Resultat geführt, dass der GLP,
die stadtweit einen höheren Wählerstimmenanteil errungen hatten als die Schweizer
Demokraten, kein Gemeinderatssitz zugesprochen worden war, da sie in keinem
Wahlkreis mehr als 5% erzielte, währenddessen die SD mit drei Sitzen vertreten waren.
Im Berichtsjahr knackten die Grünliberalen die 5-Prozent-Hürde dann aber in allen
Wahlkreisen problemlos und holten auf Anhieb zwölf Sitze. Dieser Erfolg ging auf
Kosten der SP, der CVP und der EVP. Die Sozialdemokraten blieben zwar nach wie vor
deutlich wählerstärkste Partei (30.3% Wählerstimmenanteil), mussten aber 5 ihrer
bisher 44 Sitze abgeben. Auch die CVP (neu: 7 Sitze; minus 3 Sitze) und die EVP (4 / -2)
verloren Wählerinnen und Wähler an die Grünliberale Partei. Je einen Sitzverlust
mussten die SD (neu: 2 Sitze) und die FDP (neu: 18 Sitze) in Kauf nehmen. Ihre Sitze
halten konnten die SVP (24 Sitze), die Grünen (14) und die AL (5). Nur äusserst knapp
übersprangen die SD und die EVP die 5-Prozent-Hürde. Den Sprung ins Parlament nicht
(mehr) geschafft haben die PFZ und die EDU. 39.1% der Wahlberechtigten nahmen an
den Wahlen teil. Im Dezember 2010 nahm der Gemeinderat eine Einzelinitiative an, die
verlangte, die 5-Prozent-Hürde in eine 2-Prozent-Hürde zu senken.

Bei den Stadtzürcher Exekutivwahlen ging es hauptsächlich um die Frage, ob die rot-
grüne Mehrheit verteidigt werden konnte oder ob die bürgerliche Machtübernahme
gelingen würde. Für die Besetzung des Stadtrates trat die SP mit den Bisherigen,
Stadtpräsidentin Corine Mauch und Stadtrat Martin Waser, an. André Odermatt und
Claudia Nielsen sollten für die Sozialdemokraten die Sitze der abtretenden Esther
Maurer und Robert Neukomm verteidigen. Die Grünen traten mit der Bisherigen Ruth
Genner an. Zudem sollte Gemeinderat Daniel Leupi einen zusätzlichen Sitz für Rot-Grün
erringen, so dass die Linke neu gar sechs von neun Sitzen innehätte. Die bürgerlichen
Parteien wollten dieses Ansinnen durchkreuzen. Obschon sich die SVP, die FDP und die
CVP nicht zu einem Wahlbündnis durchringen konnten, wurden sie geschlossen von den
Wirtschaftsverbänden unterstützt. Die SVP, die im bisherigen Gemeinderat die
zweitstärkste Fraktion stellte, im Stadtrat aber seit 1990 nicht mehr vertreten war, griff
mit Gemeinderat Mauro Tuena und Karl Zweifel an. Die FDP trat mit den beiden
Bisherigen Martin Vollenwyder und Andres Türler an. Der durch den Rücktritt der FDP-
Stadträtin Kathrin Martelli frei gewordene Sitz sollte durch Gemeinderat Urs Egger
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verteidigt werden. Die CVP wollte ihren einen Sitz mit dem bisherigen Gerold Lauber
halten. Herausgefordert wurden die Vertreter der grossen Parteien von fünf weiteren
Kandidierenden: Susi Gut von der Partei für Zürich kandidierte zugleich als einzige
Konkurrentin von Corine Mauch für das Stadtpräsidium. Die EVP trat mit Richard
Rabelbauer an, die AL schickte Walter Angst ins Rennen, die SD wollte mit Walter
Wobmann einen Sitz gewinnen und Denise Wahlen griff für die GLP die arrivierten
Parteien an. Der Wahlkampf galt als flau, obwohl die SVP auf Plakaten die „rote
Vetternwirtschaft“, die „finanzielle Misswirtschaft“ und die „Überfremdung“
anprangerte und alle Parteien nicht mit gegenseitiger Kritik an einzelnen
Kandidierenden geizten. So fühlte sich u.a. der abtretende SP-Stadtrat Neukomm
beflissen, mit dem Grünen Leupi ausgerechnet einen Kandidaten aus dem eigenen
Lager zu kritisieren. Zusätzlichen Zunder bot das vier Tage vor den Wahlen eröffnete
Strafverfahren gegen Mauch, der im Zusammenhang mit der Stillegung einer Bar
Nötigung vorgeworfen wurde. Das Wahlresultat brachte einen Sieg für Rot-Grün, das
nicht nur alle bisherigen Sitze verteidigen konnte, sondern sich mit dem Gewinn des
ehemaligen FDP-Sitzes durch den Grünen Leupi eine komfortable Regierungsmehrheit
erstritt. Sechs von neun Sitzen werden neu von der SP (alle vier Sitze verteidigt) und der
GP (ein Sitz verteidigt, ein Sitz gewonnen) gehalten. Die restlichen drei Sitze teilten sich
die FDP (2 Sitze) und die CVP (1 Sitz). Keine Chance hatte die SVP. Ihr bester Kandidat,
Mauro Tuena, lag mit über 12'500 Stimmen Rückstand auf den neuntplatzierten Leupi
(33'163 Stimmen) lediglich auf Platz elf, also noch hinter Urs Egger, der den FDP-Sitz
nicht verteidigen konnte. Die Wahl für das Stadtpräsidium ging deutlich aber glanzlos an
Corine Mauch. Die zahlreichen leeren Stimmen wurden als Signal für Unzufriedenheit
gedeutet. 17

Für die Gesamterneuerungswahlen für den Zürcher Gemeinderat balgten sich im
Schnitt fast neun Kandidierende pro Sitz: Total 1'119 Personen bewarben sich um eines
der 125 Mandate im Stadtzürcher Parlament. Auch weil während der letzten Legislatur
nicht weniger als 50 Rücktritte stattgefunden hatten, traten auf die Wahlen hin lediglich
13 Bisherige nicht mehr an. Zwar dominierten im Wahlkampf die Exekutivwahlen (vgl.
nachfolgend), die Resultate der Legislativwahlen waren aber wichtig: Weil vor den
Wahlen weder die Linke mit 39 SP-, 14 GP- und fünf AL-Sitzen noch die Bürgerlichen,
mit 24 SVP-, 18 FDP-, sieben CVP- und zwei SD-Sitzen eine Mehrheit hatten, konnte
man auch gespannt sein auf das Abschneiden der „neuen Mitte“. Die GLP schien mit 12
Mandaten ihr Potenzial noch nicht ausgeschöpft zu haben. Die EVP, die bisher über vier
Gemeinderatssitze verfügte, hatte die 5-Prozent-Hürde vor vier Jahren nur sehr knapp
übersprungen und musste um den Verbleib im Stadtzürcher Parlament zittern. Neben
den im Gemeinderat bereits vertretenen Parteien gingen auch erstmals die BDP, sowie
die Piratenpartei und die Aktion für humanen Städtebau (AHS) auf Stimmenfang. Die
EDU komplettierte das Parteienkarussell. Allerdings wurden diesen Parteien kaum
Chancen auf das Überspringen der Wahlhürde eingerechnet. 
Am gleichzeitig mit der eidgenössischen Abstimmung zur
Masseneinwanderungsinitiative durchgeführten Wahltag, an dem 43% der Berechtigten
an die Urne gingen (2010: 39,1%), wurde ein „Filippo-Effekt“ registriert – Filippo
Leutenegger war als Wahllokomotive für die FDP in den Stadtrat gewählt worden (vgl.
nachfolgend) und der Freisinn konnte im Gemeinderat nicht nur um drei Sitze zulegen
(neu 21) sondern rückte mit 16,0% (+2 Prozentpunkte) auch der stärksten bürgerlichen
Kraft, der SVP, auf die Pelle. Die Volkspartei, die ihrerseits einen Sitz verlor (neu: 23
Sitze) und noch 17,3% der Stadtzürcher Wählerschaft hinter sich weiss (2010: 18,6%)
konnte sich allerdings noch als insgesamt zweitstärkste Partei im Gemeinderat vor den
Freisinnigen halten. Auch die CVP musste ein Mandat abgeben. Mit 4,6% Wählerstärke
und neu sechs Sitzen blieb man Juniorpartner im bürgerlichen Lager. Zulegen konnte
Links-Grün. Zwar wahrten die SP als stärkste Partei (39 Sitze; 29,2%; -1,1 Prozentpunkte)
wie auch die GP (14 Sitze; 10,6%; -0,8 Prozentpunkte) trotz leichten Wählerverlusten
lediglich ihren Besitzstand, die AL legte aber um vier zusätzliche Sitze zu und konnte
sich als eigentliche Wahlsiegerin feiern lassen. Sie hatte nicht nur ihren Regierungssitz
mit Richard Wolff (al) verteidigt (siehe unten), sondern war mit neun Sitzen und einer
Zunahme der Parteienstärke um 2,3 Prozentpunkte (neu: 6,5%) eine ernst zu nehmende
Kraft geworden. Um einen Sitz zulegen konnte auch die GLP, die mit 13 Sitzen und 10,2%
Wählerstärke (2010: 9,8%) nach wie vor das Zünglein an der Waage zwischen den beiden
Blöcken spielen wird. Sowohl die EVP als auch die SD schafften die 5-Prozent-Hürde in
keinem der zwölf Wahlkreise mehr. Mit gesamtstädtischen 2,5% für die EVP und 0,9%
für die SD mussten beide Parteien ihre Sitze im Gemeinderat räumen. Brutal war dies
insbesondere für die EVP, für die am Wahlsonntag im Kreis 9 noch eine Wählerstärke
von 5,00% ausgewiesen wurde – nur gerade eine einzige Stimme hätte den Ausschlag
für die EVP gegeben. Allerdings entschied sich das Wahlbüro zusammen mit dem
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Stadtrat für eine Nachzählung, die aufzeigte, dass die EVP 31 Stimmen zu wenig hatte,
um die Wahlhürde zu überspringen. Ebenfalls keine Chancen hatten erwartungsgemäss
die BDP (0,9%), die AHS (0,1%), die Piraten (0,7%) und die EDU (0,5%). Gegen die 5-
Prozent-Klausel, die seit der Einführung des doppelten Pukelsheim im Jahr 2006 gilt,
sammelte die EVP zusammen mit anderen kleinen Parteien Unterschriften. Die
Piratenpartei reichte eine Beschwerde beim Verwaltungsgericht ein, die allerdings
abgelehnt wurde. Weil sich das Verwaltungsgericht in seinem Urteil allerdings recht
stark auf die bundesgerichtliche Beurteilung stützte und gleichzeitig durchblicken liess,
dass es diese Beurteilung für umstritten hält, zogen die Piraten die Sache ans
Bundesgericht weiter, um einen Grundsatzentscheid zu erwirken. Dieser wurde dann
Ende Jahr vom Bundesgericht gefällt. Dieses begründete den erneut abschlägigen
Entscheid mit dem Argument, dass gerade in Gemeindeparlamenten einer
Zersplitterung der Kräfte vorgebeugt werden sollte, was mit der Hürde der Fall sei. Die
Initiative der Kleinparteien war Ende 2014 noch im Sammelstadium. 

Nachdem im April 2013 bei Ersatzwahlen für den zurückgetretenen Martin Vollenwyder
(fdp) dem Freisinn ein Sitz weggeschnappt und mit Richard Wolff von der Alternativen
Liste (al) ein siebter der neun Stadtratssitze von der Linken erobert wurde, reagierten
die Bürgerlichen früh mit Kandidierenden für die regulären Gesamterneuerungswahlen
vom Frühjahr 2014. Als erste meldete sich die amtierende Nationalrätin Doris Fiala zu
Wort. Ihr blute das Herz bei dieser einseitigen linken Dominanz und sie schliesse nicht
aus, mit einer Kandidatur dagegen anzukämpfen. Allerdings kandidierte nicht Fiala,
sondern Nationalrat Filippo Leutenegger (fdp), der sein Interesse ebenfalls früh
anmeldete; zudem wollte er gleich auch das Stadtpräsidium erobern, das seit 2009 von
Corine Mauch (sp) geführt wurde. Erklärtes Ziel der Bürgerlichen, bei denen die
amtierenden Gerold Lauber (cvp) und Andres Türler (fdp) wieder antraten, war eine
bürgerliche Regierungsmehrheit, die unter dem Label „Top 5 – für ein liberales Zürich“
angestrebt wurde. Die CVP distanzierte sich freilich früh vom „utopischen“ Ziel einer
bürgerlichen Mehrheit; man wolle lediglich den eigenen Sitz verteidigen. Dies galt nicht
für die SVP, die seit 20 Jahren und trotz einem Wähleranteil von 18,6% nicht mehr in
der Stadtregierung vertreten war. Die Volkspartei trat deshalb ebenfalls mit einem
Zweierticket an. Nummer vier und fünf der Top 5 waren Roland Scheck und Nina Fehr
Düsel, die Tochter von Nationalrat Hans Fehr. Weil mit Martin Waser (sp) und Ruth
Genner (gp), zwei der neun Amtierenden nicht wieder antraten, schickten auch die
Grünen und die SP neue Kandidierende ins Rennen. Neben dem amtierenden Daniel
Leupi (gp) trat Markus Knauss für die Grünen an. Knauss ist Co-Geschäftsleiter des VCS.
Für die SP kandidierten die bisherigen Corine Mauch (sp), André Odermatt (sp) und
Claudia Nielsen (sp). Raphael Golta trat für die Genossen an, um den Sitz von Martin
Waser zu verteidigen. Auch der erst 2013 frisch gewählte Richard Wolff kandidierte
erneut. Auch die GLP wollte in den Stadtrat einziehen und stellte den Gemeinderat
Samuel Dubno (glp) auf. Für die SD kandidierte Walter Wobmann, der bereits 2010
angetreten und damals abgeschlagen auf dem letzten Platz gelandet war. Den 15.
Kandidaten stellten die Piraten, die mit Peter Keel in See stachen. Allgemein wurde
erwartet, dass die Linke ihre sieben Sitze, auch in Anbetracht des Wähleranteils von
rund 46%, nicht würde halten können. Mit Leutenegger als Lokomotive sollten die
Bürgerlichen an der links-grünen Mehrheit sägen können. Der amtierende freisinnige
Nationalrat versuchte insbesondere mit Lösungsvorschlägen für die Sanierung der
maroden Stadtfinanzen zu punkten. Als wacklig wurden nicht nur die beiden frei
werdenden Sitze betrachtet, sondern auch der Sitz des neu gewählten Richard Wolff,
der lediglich lose ins linke Lager eingebunden schien. Zudem leistete sich der Vorsteher
des Polizeidepartements einen Lapsus, indem er den schwarzen Block als interessante
Ergänzung bezeichnete. Auch der Sitz von Lauber (cvp) galt nicht als wirklich sicher.
Allerdings zeigte die Geschichte der Regierungswahlen in der Stadt Zürich, dass eine
Abwahl aus dem Stadtrat eher selten war. Als wenig spannend wurde der Kampf ums
Stadtpräsidium betrachtet: Leutenegger dürfte gegen Mauch kaum eine Chance haben.
Der Wahlkampf wurde – im Gegensatz zu vor vier Jahren, als die SVP mit provokativen
Plakaten auftrat – als brav bezeichnet. Zurückzuführen sei dies auf die Wahlmüdigkeit,
die durch die ausserordentlichen Rücktritte aus der Stadtregierung bzw. die nötigen
Ersatzwahlen verursacht worden wäre, auf die Attraktivität der Stadt Zürich, die es der
Opposition schwer mache, eine Angriffsfläche zu finden und auf die bewusst gemässigt
auftretenden Bürgerlichen, die erstmals wieder einen Schulterschluss zustande
brachten. Allerdings gelang es den fünf bürgerlichen Kandidierenden nur selten, als
Einheit aufzutreten. Der Linken wurde vorgeworfen, dass sie die Diskussion um die
zentralen Finanzfragen im Wahlkampf verweigere und unangenehmen Fragen
ausweiche. Erfahrungsgemäss haben es nationale Politiker einfacher, in die
Stadtzürcher Exekutive gewählt zu werden. Waren es früher Monika Weber (ldu), Monika
Stocker (gp), Elmar Ledergerber (sp) und Ruth Genner (gp), die direkt vom nationalen
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Parlament in den Stadtrat wechselten, schaffte dies 2014 Filippo Leutenegger, der mit
42'193 Stimmen als achtplatzierter in den Stadtrat gewählt wurde und zwar auf Kosten
der Grünen, die ihren zweiten Sitz nicht verteidigen konnten. Markus Knauss (gp) erhielt
lediglich 35'330 Stimmen, kam damit auf den zehnten Platz und musste über die Klinge
springen. Der dritte Platz für Daniel Leupi (52'744 Stimmen) war für die Grünen nur ein
schwacher Trost. Ihren vakanten Sitz verteidigen konnte hingegen die SP. Raphael Golta
erhielt 40'178 Stimmen und war damit als Neunter gewählt. Auch die drei Bisherigen SP-
Stadträte wurden sicher wiedergewählt. Corine Mauch lag mit 55'646 Stimmen auf dem
zweiten, André Odermatt mit 48'143 Stimmen auf dem fünften und Claudia Nielsen mit
44'258 Stimmen auf dem sechsten Platz. Noch vor Leutenegger auf Platz sieben liegend,
schaffte auch Richard Wolff mit 42'249 Stimmen die Wiederwahl. Das Spitzenresultat
machte Andres Türler (fdp) mit 56'907 Stimmen. Auch Gerold Laubers (cvp) Sitz war nie
wirklich in Gefahr. Der viertplatzierte Lauber erhielt 52'157 Stimmen. Keine Chance
hatten die Kandidierenden der SVP: Nina Fehr Düsel erhielt 27'696 Stimmen und Roland
Scheck 23'585 Stimmen. Beide lagen damit zwar noch vor dem GLP-Kandidaten Samuel
Dubno (21'896 Stimmen), aber weit hinter einem Stadtratssitz. Erwartungsgemäss keine
Chancen hatten Walter Wobmann (sd; 5'139 Stimmen) und Peter Keel (piraten; 3'919
Stimmen). Chancenlos blieb auch Filippo Leutenegger im Kampf um das
Stadtpräsidium. Mauch hatte mit 48'608 Stimmen einen stattlichen Vorsprung auf
Leutenegger (32'276 Stimmen), der sich allerdings mit den rund 40% der Stimmen mehr
als zufrieden zeigte. Damit war der Status Quo in der Zürcher Stadtregierung wieder
hergestellt: drei Bürgerliche stehen sechs links-grünen Stadträten gegenüber. Noch
spannender als die Wahlen dürften die anstehenden Debatten um die Finanzen
werden. 18

Kommunale Ersatzwahlen

Bei der Ersatzwahl zur Besetzung des nach dem Rücktritt von Monika Stocker (gp) frei
gewordenen Sitzes in der Zürcher Exekutive traten Ruth Genner (gp), Mauro Tuena (svp),
Michael Burkhard (Jungfreisinnige) und Markus Alder (sd) an. Genner erhielt
Unterstützung durch die SP, Burkhard durch FDP und CVP. Bei der Ersatzwahl ging es
auch um das Fortbestehen der links-grünen Mehrheit im nach der Formel 4 SP, 1 GP, 3
FDP und 1 CVP zusammengesetzten Stadtrat. Genner konnte sich bei der Wahl sehr
deutlich durchsetzen, sie lag in allen Wahlkreisen vorn und holte insgesamt 60,2% aller
Stimmen. Tuena (svp) erreichte 28,7% der Stimmen, Michael Burkhard 8,2% und Markus
Alder 1,0%. 19
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Eidgenössische Wahlen

Im Kanton Basel-Stadt verteidigte Anita Fetz (sp) ihren Sitz problemlos gegen den
gemeinsamen Kandidaten aller bürgerlichen Parteien, Andreas Albrecht (lp). Im Kanton
Basel-Landschaft konnte sich Claude Janiak (sp) deutlich gegen den bürgerlichen
Kandidaten Erich Straumann (svp) durchsetzen. Im Kanton Aargau distanzierte
Christine Egerszegi (fdp) ihre Konkurrentinnen Pascale Bruderer (sp) und Esther Egger
(cvp) und ihre Konkurrenten Geri Müller (gp) und Heiner Studer (evp) und wurde neben
dem Bisherigen Maximilian Reimann (svp) neu gewählt. Im Kanton Bern wurde
Simonetta Sommaruga (sp) problemlos wiedergewählt, den zweiten Sitz eroberte
Werner Luginbühl (svp), er liess seine Konkurrentinnen Franziska Teuscher (gp) und
Dora Andres (fdp) deutlich hinter sich. Im Kanton Genf zog mit Robert Cramer der erste
Grüne in den Ständerat ein, mit ihm zusammen wurde Liliane Maury-Pasquier (sp)
gewählt. Zu einer innerparteilichen Veränderung kam es im Kanton Jura, wo sich Anne
Seydoux-Christe (cvp) gegen ihre Parteikollegin Madeleine Amgwerd (bisher)
durchsetzte. Im Kanton Wallis wurde Jean-René Fournier (cvp) im ersten Wahlgang neu
in den Ständerat gewählt. 20
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Landesverteidigung

Landesverteidigung und Gesellschaft

Wir lassen uns nicht durch die EU entwaffnen!, war die Kampfansage Werner
Salzmanns (svp, BE) und gleichzeitig Titel seiner Motion. Der Präsident der Berner SVP-
Kantonalsektion und des Berner Schiesssportverbands nahm sich damit eines grösseren
Anliegens an: 101 Nationalrätinnen und Nationalräte hatten die Motion
mitunterzeichnet. Ursache für diesen Anstoss waren Bestrebungen der EU, ihr
Waffenrecht anzupassen. Schengen-Richtlinien könnten zur Folge haben, dass
Schützinnen und Schützen ihre Waffen nicht mehr bei sich zu Hause lagern dürfen.
Salzmann selbst sprach von einer Entwaffnung. Der Bundesrat soll gemäss seinem
Vorstoss mit anderen EU-Ländern in Kontakt treten, welche einer Verschärfung des
Waffenrechts ebenfalls kritisch gegenüberstehen, um einen "koordinierten
Widerstand" zu ermöglichen. Sein Ziel: Das Schweizer Waffenrecht soll unangetastet
bleiben. Salzmann griff in seiner Begründung auch auf ältere Vorstösse zurück, in denen
der Bundesrat in seinen Augen nur unbefriedigende Antworten gegeben hatte. 
Der Bundesrat nahm mit einer sehr kurzen Erklärung Stellung und beantragte die
Annahme der Motion, auch wenn bereits Anstrengungen diesbezüglich angelaufen
waren. Es schien dem Bundesrat ein Anliegen zu sein, nationale Gepflogenheiten und
Traditionen zu schützen und die durch die EU-Waffenrichtlinie angestrebte Sicherheit
dergestalt umzusetzen, dass eben diese Brauchtümer nicht infrage gestellt werden. 
Nachdem die Nationalrätinnen Mazzone (gp, GE) und Seiler Graf (sp, ZH) die Motion
bekämpft hatten, befasste sich das Ratsplenum im März 2017 mit der Motion. Nach
einiger Diskussion – man hielt sich am wiederkehrenden Argument eines allfälligen "EU-
Diktats" auf – blieb Salzmann mit seinem Anliegen jedoch klarer Sieger. Seine Motion
passierte im Nationalrat mit 118 zu 58 Stimmen bei 3 Enthaltungen. 21

MOTION
DATUM: 15.03.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Nachdem der Nationalrat den Ausruf seines Mitglieds Werner Salzmann (svp, BE), "Wir
lassen uns nicht durch die EU entwaffnen!" geteilt und die gleichnamige Motion
angenommen hatte, wehte  im Ständerat ein anderer Wind. Bereits in der
vorberatenden SiK zeichnete sich ab, dass das Anliegen in der kleinen Kammer im
Gegenwind stehen würde. Zwar hatte die grosse Kammer das Geschäft im Sinne des
Bundesrates angenommen, im Ständerat wurde jedoch mit 8 zu einer Stimme seitens
der Kommission die Ablehnung der Motion beantragt. Die ablehnende Haltung war
indes nicht materieller Natur, sondern die SiK war inzwischen zum Schluss gekommen,
dass die Ziele der Motion weitgehend erfüllt seien, beziehungsweise dass sie im Begriff
seien, Eingang in die Vorlage des Bundesrates zu finden. Die Verhandlungen seien so
weit fortgeschritten, dass die Umsetzungsnorm eine „Lex Helvetica” zulassen würde.
Damit könnten die Anpassungen im Waffenrecht so übernommen werden, dass die
schweizerischen Besonderheiten und Traditionen berücksichtigt werden könnten. Die
zu behandelnde Vorlage wurde für das Frühjahr 2018 erwartet. 
Die Plenardebatte war dann von kurzer Dauer. Kommissionssprecher Baumann (cvp, UR)
legte die Sichtweise der SiK dar, während Ständerat Dittli (fdp, UR) sich für eine
Annahme der Motion aussprach. Er bekannte sich auch zur einen Gegenstimme gegen
den Ablehnungsantrag. Seine Haltung begründete er mit der Signalwirkung, die eine
Ablehnung der Motion zur Folge hätte. Stattdessen müsse der Ständerat die Motion
ebenfalls annehmen, um den Druck aufrecht zu erhalten und tatsächlich auf eine
Kompatibilität der Waffenrichtlinie mit Schweizer Traditionen hinzuarbeiten.
Justizministerin Sommaruga äusserte sich abschliessend etwas zweideutig zum
vorliegenden Geschäft; gemäss ihrer Aussage mache es keinen Unterschied, ob die
Motion im Ständerat angenommen oder abgelehnt werde, weil die Vorbereitungen für
das revidierte Waffenrecht bereits so weit fortgeschritten seien, dass das Anliegen
obsolet geworden sei. Die Regierung habe sich bemüht, eine pragmatische Umsetzung
vorzuschlagen. Ohnehin gehe diese noch in die Vernehmlassung und sowohl Kantone als
auch betroffene Organisationen können sich dannzumal selbst auch noch dazu äussern.
Die Mehrheit des Ständerates vertraute den Äusserungen der Bundesrätin und lehnte
die Motion ab. Mit 29 zu 13 Stimmen und zwei Enthaltungen wurde die Motion
kassiert. 22
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Der Berner Nationalrat Werner Salzmann (svp, BE), seines Zeichens auch Präsident des
kantonalbernischen Schiesssportverbandes, forderte mittels Motion einen korrekten
Einsatz der Bundesgelder für die Kugelfangsanierung. Mit einer kurz gehaltenen
Forderung wollte er bei der Regierung auf eine Änderung des Umweltschutzgesetzes
hinwirken, so dass für alle Schiessanlagen 40 Prozent der anfallenden Kosten vom Bund
übernommen werden. Stein des Anstosses waren die zu hohen Ausgaben, die für die
Sanierung von Altlasten auf 300m-Schiessplätzen anfallen. Gegenwärtig wurden diese
entsprechend des Beschlusses des Parlaments im Rahmen einer parlamentarischen
Initiative  Büchler (cvp, SG) mit einer Pauschale von CHF 8'000 vom Bund abgegolten,
was gemäss damaliger Rechnung 40 Prozent der Gesamtkosten entsprechen sollte. Nun
zeigten die Erfahrungen aus ebensolchen Sanierungen, dass die CHF 8'000 nicht
ausreichten und in vielen Fällen nicht einmal den Anteil von 40 Prozent abdeckten. Bis
zu CHF 25'000 fielen pro Scheibe an, wie eine Auswertung in diversen Kantonen zeige,
erklärte der Motionär. Zwar würden bei grösseren Anlagen mit mehr als 15 Scheiben
auch Einsparungen möglich, aber weil das Gros der Schiessplätze eben über weniger als
15 Scheiben verfüge, gebe es dort eine Ungleichbehandlung. Das Bafu teile die
Erkenntnisse aus dieser Bestandsaufnahme. Weil Gelder für diese Sanierungen in einem
zweckgebundenen Fonds ohnehin schon bereitgestellt würden, argumentierte
Salzmann weiter, müsse die gesetzliche Regelung dahingehend angepasst werden, dass
eben alle Schiessanlagen (und nicht nur die grossen) von den bereitgestellten Mitteln
profitieren könnten. Die Festsetzung der Beiträge auf 40 Prozent der Kosten erachtete
der Motionär als besseren Weg gegenüber einem Pauschalbetrag. 
Der Bundesrat unterstützte die Forderung, die in der Sommersession 2018 im
Nationalrat traktandiert war. Dort gab es keinen Anlass zur Diskussion, weswegen die
Motion stillschweigend angenommen wurde. 23

MOTION
DATUM: 15.06.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die im Nationalrat angenommene Motion zu einem korrekten Einsatz der Bundesgelder
für die Kugelfangsanierung wurde von der UREK-SR ebenfalls gutgeheissen. In ihrer
Sitzung von Ende Oktober 2018 beantragte sie ihrem Rat mit neun zu einer Stimme, die
Motion ebenfalls anzunehmen. Ausschlaggebend war auch in der Kommission, dass die
pauschalisierte Abgeltung nicht für alle Schiessanlagen eine genügende finanzielle
Unterstützung bedeutete. Der Antrag von Motionär Salzmann (svp, BE) auf eine
Rückkehr zur prozentualen Abgeltung in der Höhe von 40 Prozent der tatsächlich
anfallenden Kosten wurde deshalb begrüsst.
Weitgehend unbestritten blieb das Geschäft dann auch in der Plenardebatte.
Kommissionssprecher Hösli (svp, GL) beschränkte sich im Grunde auf die Vorzüge der
anvisierten Neuregelung. Einziger Wermutstropfen sei die Benachteiligung jener
Kantone und Gemeinden, die bereits Sanierungen vorgenommen hätten. Diese hätten
auch bei einer Neuregelung kein Anrecht auf eine rückwirkende höhere
Kostenerstattung. Der Genfer Standesvertreter Cramer (gp, GE) ergriff daraufhin das
Wort und bekannte sich zu der einen Gegenstimme in der Kommission. Genau in der
ausbleibenden rückwirkenden Anpassung des Gesetzes ortete er eine
Ungleichbehandlung. Dies sei frustrierend für die Musterschüler, die ihre Aufgaben
auch ohne Anreize bereits erledigt hätten. Dies gesagt, verzichtete er jedoch auf einen
Gegenantrag. Auch Umweltministerin hielt fest, dass hier die Spielregeln während des
Spiels geändert würden, gab aber ihre Zustimmung zur Motion, weil der
Handlungsbedarf auch innerhalb der Verwaltung erkannt worden sei. Stillschweigend
folgte der Ständerat seiner Kommission und der Volkskammer, womit die Motion
überwiesen war. 24

MOTION
DATUM: 28.11.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Militärorganisation

Die nationalrätliche SiK wollte, dass der Sicherheitspolitische Bericht  zukünftig durch
das VBS verfasst werde, und brachte ihre Forderung Mitte 2017 in einer
Kommissionsmotion zum Ausdruck. Die Kommission wollte dadurch eine
Kompetenzen-Neuregelung erzielen und ferner drei Vorgaben umgesetzt wissen: Der
Bericht dürfe nicht länger als 20 DIN-A4 Seiten sein und müsse verständlich formuliert
werden, Sicherheitslücken müssten dargelegt und die nötigen Massnahmen zum
Schliessen der Lücken aufgezeigt werden und drittens müssten im Bericht die
Einschätzungen der anderen Departemente transparent dargelegt werden, sofern sie
von denjenigen des Verteidigungsdepartementes abweichen würden. Eine
Kommissionsminderheit Flach (glp, AG) unterstützte die Motion nicht und auch die
Regierung sprach sich gegen den Vorstoss aus. Bereits zu Beginn seiner Stellungnahme
bezog sich der Bundesrat auf die institutionelle Aufgabenverteilung: Als oberste
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leitende und vollziehende Behörde sei er es, der die Berichte zur Sicherheit zu
verfassen habe. Zwar liege die Federführung für die Ausarbeitung dieser Berichte beim
VBS, die anderen Departemente seien jedoch auch einzubeziehen, weil die Instrumente
der Schweizer Sicherheitspolitik verschiedenen Departementen angegliedert seien.
Überdies seien bei der letztmaligen Publikation des Sicherheitspolitischen Berichts
auch die Kantone in einer Vernehmlassung angehört worden. Zweifel brachte der
Bundesrat auch in puncto verfassungskonformer Umsetzung der Motion vor. Die
Umsetzung würde eine Abkehr vom bis anhin üblichen Verfahren bedeuten und auch
das Kollegialitätsprinzip im Bundesrat unterminieren. 

Im Nationalrat war das Geschäft auf der Tagesordnung der Herbstsession 2017, wo es
unmittelbar nach dem Sicherheitspolitischen Bericht selbst behandelt wurde. Es war
Kommissionssprecher Salzmann (svp, BE), der die Debatte eröffnete und die
Kernanliegen der Motion noch einmal darlegte. Wichtig war der Kommission auch ein
kürzerer Erscheinungsrhythmus dieser Berichte. Etwa alle zwei Jahre könnte ein
schlankerer Bericht erscheinen, der auch lediglich „Aktualisierungen” gegenüber der
vorangehenden Version aufführe und an tatsächlichen Problematiken orientiert sein
würde. Gegen kürzere Intervalle stellte sich die Kommissionsminderheit nicht, im
Gegenteil sei es angesichts der sich rasch verändernden Sicherheitslage angezeigt,
solche Berichte etwas häufiger zu verfassen. Flach (glp, AG) stellte sich jedoch aus
grundsätzlicheren Überlegungen gegen die Motion. Nicht nur teilte die Minderheit die
Ansicht des Bundesrates, dass der Bericht in dessen Kompetenz liege. Es seien auch
andere Punkte, denen die Motion zuwiderlaufe: Alleine schon die Begrenzung auf 20
Seiten halte er für unangemessen, erklärte Flach – der letzte Bericht umfasste 125
Seiten. „Sicherheit braucht vielleicht auch einmal etwas mehr Platz”, so Flach. Weiter
nannte er die alleinige Herausgeberschaft durch das VBS eine stossende Forderung,
denn die Sicherheitspolitik ist an diversen Stellen angesiedelt; Sicherheit sei auch
Aussenpolitik, sei auch Wirtschaftspolitik. Ebenso äusserte sich im Namen der
Regierung Bundeskanzler Thurnherr, dessen Anwesenheit, respektive die Abwesenheit
eines Regierungsmitglieds, bei Thomas Hurter für Stirnrunzeln sorgte. Des
Bundeskanzlers Ausführungen fruchteten denn auch nicht und das Ratsplenum nahm
die Motion mit 98 zu 68 Stimmen an, vier Parlamentsmitglieder enthielten sich. 25

Das zu revidierende Bundesgesetz über die Wehrpflichtersatzabgabe gelangte in der
Wintersession ins Parlament, wo sich die grosse Kammer als Erstrat zur Vorlage zu
äussern hatte. SiK-Sprecher Flach (glp, AG) stellte die Vorlage in den Grundzügen dem
Plenum vor und konnte das in der Kommission unbestrittene Eintreten auf das Geschäft
beantragen, er merkte hingegen bereits an, dass es in der Detailberatung mehrere
Minderheitsanträge zu behandeln gebe, darunter einen zur Berechnungsart der
Ersatzabgabe. Der französischsprechende Berichterstatter Sommaruga (sp, GE) fügte in
seinem Votum zudem an, dass dieser einstimmige Antrag von elf Enthaltungen begleitet
war, ganz unanim wurde er also nicht gefasst. Für die SP-Fraktion sprach in der Folge
die Zürcher Abgeordnete Seiler Graf (sp, ZH), die später auch einige der
Minderheitsanträge zu verteidigen hatte. Insgesamt drei Anträge waren von der SP
vorgebracht worden. Erstens empfand die Partei das Abgabesystem als sozial nicht
gerecht (vgl unten), zweitens stellte sie einen Antrag zum Sicherungsmechanismus (vgl.
unten) und drittens störten sich die Genossen an der Abschluss-Ersatzabgabe, die sie
ebenfalls nicht als gerecht empfanden. Zwar erfüllten zahlreiche Armeeangehörige die
Dienstpflicht nicht, dies aber aus Unverschulden, beispielsweise wegen längeren
Auslandaufenthalten oder Krankheitsfällen. Die angedachte Abschluss-Ersatzabgabe
habe einen strafenden Charakter, was den Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
missfiel. Zudem brauche es mit der WEA-Armee schlicht nicht mehr jede und jeden
und wenn man nicht aufgeboten werde, solle man nicht bestraft werden, wenn
«gesetzliche Denkfehler» begangen worden seien. Dahingehend werde die SP den
Minderheitsantrag Mazzone (gp, GE) auf Fallenlassen der Ersatzabgabe unterstützen.
Letztere kam sogleich auf diesen zu sprechen und kritisierte vor allem die Ursache von
verbleibenden Restdiensttagen im Falle von Versäumnissen beim Aufgebot durch die
Militärverwaltung.

Eintreten war dann unbestritten und so war es die Abschluss-Ersatzabgabe, die als
Erstes en détail angegangen wurde. Lisa Mazzone (gp, GE) und sechs weitere SiK-
Mitglieder aus der linken Ratshälfte wollten diese gänzlich aus der Vorlage streichen.
Ein Argument war dabei ein systemisches, da offenbar nicht alle Dienstpflichtigen
aufgeboten würden. Daher sei der Armeebestand weiter zu dezimieren, anstatt
diejenigen zur Kasse zu bitten, die noch Restdiensttage zu leisten hätten. Bundesrat
Maurer entgegnete daraufhin, dass der Bundesrat diese Massnahme vorsehen wollte,
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weil beobachtet werden könne, dass Dienstpflichtige öfter ihre Einsätze verschieben
wollten – dies in der Hoffnung, dass ihnen am Ende einige Tage geschenkt würden. Dies
sei ungerecht und deswegen soll die Abschluss-Ersatzabgabe eingeführt werden.
Ebenso sah das die Kommissionsmehrheit, die mit 17 zu 7 Stimmen überwog. Dass die
Armee vergesse, AdA aufzubieten, könne sich die Kommissionsmehrheit nicht
vorstellen, so Flach (glp, AG). Mit 128 zu 58 Stimmen unterlag der Antrag Mazzone (gp,
GE) im Plenum deutlich, wobei die Blöcke spielten: Links ja, rechts-bürgerlich nein.

Es gab jedoch einen Punkt, der für mehr Gesprächsbedarf sorgen sollte: die
Schriftensperre, bzw. das in der Vernehmlassungsvorlage noch vorgesehene Prinzip,
dass die Behörden Pässe und Identitätskarten von Personen, die die Abschluss-
Ersatzabgabe noch schuldeten, einziehen können. Lapidar gab der Bundesrat in der
Übersicht über die Vernehmlassung bekannt, dass er im Gesetzesentwurf doch davon
absehen wolle, da er diesen Schritt inzwischen gar als völkerrechtswidrig betrachte.
Sowohl Seiler Graf (sp, ZH) als auch Balthasar Glättli (gp, ZH) äusserten im Nationalrat ihr
Erstaunen über diese Massnahme. Eine derartige Praxis werde nur in totalitären Staaten
vollzogen und es sei befremdlich, dass dies in der Schweiz schon nur angedacht werde,
so Glättli. Damit setzte er auch einen Nadelstich gegen die SVP, die ebendiese
Handhabe mit ihrem Minderheitsantrag Salzmann (svp, BE) noch einmal in die Arena
brachte. Das Plenum wollte aber nichts davon wissen und schickte den Antrag mit 126
zu 56 Stimmen bachab. In der gleichen Sache, dem Sicherungsmechanismus, wurde von
der SP-Fraktion hingegen vorgeschlagen, dass man sich am Bundesgesetz über die
direkte Bundessteuer orientiere. Dort ist vorgesehen, dass bei Verdacht auf
Nichtbezahlung der Steuern «die kantonale Verwaltung für die direkte Bundessteuer
auch vor der rechtskräftigen Feststellung des Steuerbetrages jederzeit Sicherstellung
verlangen» kann. Dies wäre sofort vollstreckbar und hätte «im Betreibungsverfahren die
gleichen Wirkungen wie ein vollstreckbares Gerichtsurteil» (vgl. Art. 169 DBG). Dies
wurde aber vom Plenum ebenso, mit 126 zu 56 Stimmen, verworfen.

Damit gab es noch zwei Minderheitsanliegen zu klären. Ein Minderheitsantrag Seiler
Graf (sp, ZH) wollte die Berechnung des Abgabesystems geändert wissen. Die SP stellte
sich eine progressive Zunahme vor, da dies die untersten Einkommen entlaste. Zudem
seien die Anreize für Gutverdienende zu gross, sich einfach vom Dienst «freizukaufen».
Der Vorschlag blieb aber ebenfalls chancenlos. Auch bezüglich der Mobilität von
Stellungspflichtigen und den Modalitäten zur Ankündigung und dem Bezug der
Ersatzabgabe bei Auslandaufenthalten unterlag ein weiterer, linksgrüner
Minderheitsantrag, so dass die Bundesratsvorlage letztlich unverändert verblieb. Zum
Schluss wurde die Vorlage mit 167 Stimmen einstimmig, jedoch mit 17 Enthaltungen aus
der SP- und Grünen-Fraktion, dem Ständerat überwiesen. Die bürgerlichen Parteien
setzten sich schliesslich deutlich durch und auch die SVP konnte, trotz abgewiesenem
Antrag Salzmann (svp, BE) – offensichtlich gut – mit der verabschiedeten Fassung
leben. 26

Ausrüstung und Beschaffung

Die Armeebotschaft 2017 und damit alle darin zusammengefassten Einzelgeschäfte
waren in der Sommersession des Nationalrates traktandiert. Dort gab es eine Reihe von
Anträgen gegen die Vorlage des Bundesrates, allen voran einen Rückweisungsantrag
Mazzone (gp, GE). Ihre Minderheit wollte ein neues Rüstungsprogramm ausarbeiten
lassen mit dem Auftrag, 12 der F/A 18-Jets ausschliesslich für den Luftpolizeidienst
«fit» zu halten sowie den Nachholbedarf für die Munition zu streichen. Die
Eintretensdebatte selbst gestaltete sich bereits – wie so häufig bei Fragen rund um die
Armee und ihrem Budget – sehr lebhaft und langwierig. Die Ratslinke, wie üblich relativ
kritisch über die Beschaffungen und die Volumen der Budgets stellte sich gegen die
Fraktionen von Mitte-rechts, die grundsätzlich für eine starke und ausgerüstete Armee
einstehen und bei denen sogar Raum für Budgeterhöhungen ausgemacht werden
konnte: Die Mehrheit der SiK des Nationalrates wollte den Kredit für die Verlängerung
der Nutzungsdauer der F/A 18 um CHF 20 Mio. erhöhen. Ein Paukenschlag, war es doch
nicht «lediglich» ein Vorschlag zur Budgeterhöhung, sondern stand ein eigentlicher
Paradigmenwechsel dahinter: Die Kampfjets sollten wieder erdkampffähig werden. Das
heisst, die Jets sollten wieder in der Lage sein, aus der Luft Stellungen am Boden zu
bekämpfen. Das war insofern bemerkenswert, als man sich vor Jahren explizit gegen
eine Erdkampffähigkeit entschieden hatte (vgl. auch BBl, 1992 I, S. 730) und die Hunter-
Jets der 1970-1990er Jahre die letzten Modelle in der Flotte der Schweizer Luftwaffe
gewesen waren, die Bodenziele aus der Luft hatten angreifen können.
Weitere drei Minderheitsanträge standen für die Debatte im Raum. 
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Eintreten war dann unbestritten und sogleich konnte auch der Rückweisungsantrag
ausgeräumt werden, er blieb mit 147 zu 25 Stimmen letztlich chancenlos. Der grosse Teil
der Debatte war dem Rüstungsprogramm gewidmet. Zunächst galt es, eine Einigung zu
den Munitionskäufen zu finden. Drei Varianten standen im Raum, die
Minderheitsanträge Seiler Graf (sp, ZH) und Flach (glp, AG) sowie der Vorschlag des
Bundesrates. Seiler Graf eröffnete die Runde mit nicht unkritischen Worten. Der
Munitionskauf sehe nach einer «Verlegenheitsbeschaffung» aus und man sehe seitens
der SP nicht ein, warum ein derart grosser Munitionsbedarf gegeben sei. Die CHF 225
Mio. sollten also gänzlich eingespart werden. Dass dieser Posten im Rüstungsprogramm
offensichtlich aufgrund der zwischenzeitlichen Sistierung von BODLUV und der dadurch
ermöglichten Einsparung von bereits budgetierten Ressourcen möglich wurde, gefiel
den Sozialdemokraten nicht. Gleichzeitig wurde hingegen festgehalten, dass die
Munitionsbeschaffung im Rahmenkredit (CHF 156 Mio.) unterstützt werde, da sie
vorwiegend für Ausbildungszwecke nötig sei. Nationalrat Flach vertrat eine ähnliche
Haltung, sprach sich jedoch lediglich für die Einsparung (bzw. Nicht-Ausgabe) der Hälfte
der CHF 225 Mio. aus. Im Gegensatz zur SP, die behaupte – so führte Flach aus –, die
Munition brauche es nicht, sage er, «man wisse es nicht». Wie Seiler Graf zuvor bereits
angesprochen hatte, wies auch er darauf hin, dass die Zahlen zu den
Munitionsbeständen der Armee geheim seien und auch das Parlament keine Eckwerte
kenne. Flach argumentierte, dass man immerhin die Hälfte des Betrags sprechen könne,
obwohl die Notwendigkeit dieser Beschaffung seines Erachtens nicht plausibel hätte
erklärt werden können. In der Ausmarchung erhielt der Antrag Flach zwar mehr
Sympathien als jener von Seiler Graf, jedoch obsiegte am Ende der Mehrheitsantrag, der
bei der Munition den Bundesratsvorschlag unterstützte. Bezüglich der Aufwertung der
F/A 18 Jets gab es wiederum zwei Anträge, jenen der Kommissionsmehrheit – plus CHF
20 Mio. zur Aufrüstung für die Erdkampffähigkeit – und jenen der Minderheit Gmür
(cvp, SZ), der die Regierungsvorlage stützen wollte. Gmür vertrat mit seiner Minderheit
jedoch nicht eine grundsätzliche und strikte Ablehnung der Erdkampffähigkeit, sondern
die hier im Einzelfall als «finanzpolitisch nicht verantwortbare» Aufrüstung.
Gegebenenfalls könne man bei einer Jet-Neubeschaffung über diese diskutieren, aber
zum jetzigen Zeitpunkt CHF 20 Mio. auszugeben, sei nicht zielführend. Ohnehin
bezweifelte der Redner, dass die zur Debatte stehenden CHF 20 Mio. wirklich
ausreichen würden. Die SP gab sich versöhnlich und erklärte, man stelle sich hinter eine
Modernisierung der F/A 18, solange es sich um eine Verlängerung der Lebensdauer
handle. Klar abzulehnen sei jedoch die Aufrüstung zur Erdkampffähigkeit, diese sei
nicht nur finanz-, sondern auch sicherheitspolitisch falsch. Es gebe keine Szenarien,
die diese notwendig machten. Die SVP hingegen, ihr Fraktionssprecher Salzmann (svp,
BE) führte die Argumente aus, stellte sich vollumfänglich hinter die Maximalvariante der
Kommissionsmehrheit. In der SVP war man der Meinung, dass die Fähigkeitslücke aus
taktischen und operativen Gründen geschlossen werden müsse. Dabei bewegte sich die
SVP aber allein auf weiter Flur, denn auch GLP, FDP und CVP sprachen sich gegen diese
20-Mio.-Spritze aus. Letzten Endes wurde es aber weniger knapp, als zu erwarten
gewesen war: Zwar sprach sich der Nationalrat gegen die zusätzlichen Millionen und die
Erdkampffähigkeit aus, jedoch «nur» mit 97 zu 85 Stimmen. Das Rüstungsprogramm
wurde dann insgesamt mit 149 zu 15 Stimmen und 17 Enthaltungen gutgeheissen. Damit
war der Löwenanteil der Armeebotschaft auch schon erledigt.
Ein Einzelantrag Galladé (sp, ZH), mit dem die Sicherheitspolitikerin den Kauf neuer
Kampfjets inklusive Typenentscheid an die Urne bringen wollte, wurde schliesslich
zurückgezogen. Einerseits, weil es im Rahmen der Armeebotschaft 2017 gar nicht um
neue Flieger ging, und andererseits, weil der Verteidigungsminister in Aussicht gestellt
hatte, dass sich der Bundesrat mit der Variante einer referendumsfähigen Vorlage
beschäftigen wolle. Galladé selbst liess die Regierung und mit ihr die anwesenden
Ratsmitglieder jedoch auch unmissverständlich wissen, dass die SP mit Argusaugen
über den Fortgang der Jetbeschaffung wachen werde und nötigenfalls wieder darauf
Einfluss nehmen werde.

Zwar war es finanziell ein nur geringfügig kleineres Finanzpaket, das im Rahmen des
Rahmenkredits für Armeematerial zu verabschieden war, es war jedoch etwas weniger
umstritten. Zwar gab es auch hierzu zwei Minderheitsanträge, einen von Lisa Mazzone
(gp, GE) und einen von Pierre-Alain Fridez (sp, JU), jedoch hatten sie kaum Einfluss auf
das Geschäft. Beide wollten in unterschiedlichem Ausmass die Ausgaben für die
Vorbereitung einer neuen Kampfjetbeschaffung reduzieren. Der moderatere Antrag
Mazzone wurde zurückgezogen und die Minderheit Fridez unterlag mit 48 zu 131
Stimmen dem Kommissionsantrag (gemäss Bundesrat; CHF 750 Mio.). Fridez war der
Meinung, dass zuerst weitere Schritte in der Konzeption zur neuen Kampfjet-
Beschaffung abgewartet werden sollten und dass der entsprechende Antrag des
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Bundesrates zu früh gestellt worden sei. Der Rahmenkredit wurde vom Nationalrat
schliesslich mit 133 zu 26 Stimmen genehmigt, 21 Mitglieder der SP-Fraktion enthielten
sich, um so ein Zeichen gegen die Strategie des Bundesrates zu setzen.
Gar nicht umstritten war die Immobilienbotschaft, ohne Debatte wurde dieser Kredit
über CHF 461 Mio. einstimmig der Ständekammer überwiesen. 27

Zivildienst und Dienstverweigerung

Die sich um die Armeebestände sorgende SiK-NR des Nationalrates forderte mit einer
weiteren Kommissionsmotion den Bundesrat auf, dafür zu sorgen, dass auch
Zivildienstleistende für die Öffentlichkeit erkennbar gemacht werden, so wie die
Militärdienst- und Zivilschutzleistenden, die auch auf der Strasse als solche erkennbar
seien. Damit sollen „mindestens in diesem Bereich” gleichlange Spiesse geschaffen
werden, so die Kommission in ihrer kurzen Begründung zum Anliegen, das jedoch von
neun Kommissionsmitgliedern nicht mitgetragen wurde.
Die Regierung stellte dem kurzen und klaren Antrag eine längere Reaktion gegenüber.
Geltende Normen liessen die geforderte Erkennung bereits zu, denn es gebe
entsprechende Kleidungsstücke bereits, sie seien jedoch nicht als Uniform zu fassen
und überdies gelte keine Tragpflicht. Letztere sei auch nicht durchsetzbar, so die
Einschätzung des Bundesrates, weil die Zivis bei mehr als 5'000 Stellen und Betrieben
ihre Dienste leisten und auch von diesen geführt werden. Anders als
Militärdienstleistende und Zivilschützer sind Zivildienstleistende nicht aus
völkerrechtlichen Verpflichtungen angehalten, Uniformen zu tragen – sie sind nicht
einer Truppe angehörig. Diverse weitere Einschränkungen, beispielsweise
Hygienerichtlinien in Pflegeeinrichtungen, sprächen zusätzlich gegen ein strenges
Bekleidungsreglement. Seit 2016 gibt es die freiwillige Kennzeichnung für den
Zivildienst und sie hatte damals Kosten von rund CHF 500'000 verursacht. Rund CHF
1,8 Mio. würde es nach Rechnung der Regierung jährlich kosten, wenn eine umfassende,
uniforme Kleidungslinie an die Zivis abgegeben würde, was einer Verdreifachung der
Kosten entspräche. In der Summe kam der Bundesrat zum Schluss, die Motion sei nicht
zu unterstützen. 

In der Ratsdebatte prägten die SVP-Fraktion, respektive ihre Exponenten in der SiK,
Roger Golay (mcg, GE) und Werner Salzmann (svp, BE), den Diskurs. Beide Redner
führten ein Gerechtigkeitsargument an. Es sei wichtig, dass auch Zivildienstleistende,
wie andere Dienstpflichtige auch, erkannt würden. Es sei ferner wichtig, dass erkennbar
sei „wer Zivildienst leistet und welche wertvolle Arbeit auch Zivildienstler vollbringen”,
so Salzmann. Dagegen wurde vorgebracht, dass die Vielfalt der Tätigkeiten, denen die
Zivildienstleistenden nachgehen zu gross sei und unmöglich allgemein geltende
Weisungen herausgegeben werden könnten. Bundesrat Schneider-Ammann blieb nicht
viel mehr übrig, als die bereits vorgebrachten Gegenargumente noch einmal darzulegen
– erfolglos: Die grosse Kammer überwies die Motion mit 103 zu 69 Stimmen und sechs
Enthaltungen an die Ständekammer. 28
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Parteien

Grosse Parteien

Mitte November 2017 wählte die SVP-Fraktion ihren neuen Fraktionschef. Die Wahl war
nötig geworden, weil Adrian Amstutz (svp, BE) das Amt im Hinblick auf seinen Rücktritt
aus dem Nationalrat auf Ende Legislatur abgeben wollte. Gleich drei Nationalräte hatten
ihren Hut in den Ring für eine Nachfolge geworfen. Neben Thomas Aeschi (svp, ZG),
seines Zeichens Partei- als auch Fraktionsvizepräsident, bekundeten Werner Salzmann
(svp, BE), Berner Kantonalpräsident, sowie Alfred Heer (svp, ZH), bis 2016 Zücher
Kantonalpräsident, ihr Interesse an der Leitung der Bundeshausfraktion. Eigentlich war
in den Medien erwartet worden, dass auch von SVP-Parlamentsmitgliedern aus der
lateinischen Schweiz eine Kandidatur eingereicht würde, Céline Amaudruz (svp, GE) und
Michaël Buffat (svp, VD) kandidierten aber lediglich für das Fraktionsvizepräsidium. In
den Medien wurden allen drei Kandidierenden gute Chancen eingeräumt, weil sie in
wichtigen Kommissionen sässen und eine «stattliche» Hausmacht hinter sich hätten, so
etwa der Tages-Anzeiger. Die Aargauer Zeitung sah je nach Kandidat eine
unterschiedliche, neue Ausrichtung der Partei. Während Aeschi «SVP-Chefstratege
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Christoph Blocher» nahestehe, vertrete Salzmann «die alten Werte der Partei» und
Heer den «Zürcher SVP-Flügel». Der Tages-Anzeiger fragte sich gar, ob die SVP jetzt
«nett» werde. Nach Amstutz, der «mit eiserner Hand» regiert habe, könnte der neue
Fraktionschef verhandlungsbereiter sein. Laut Blick, der Aeschi in der Poleposition sah,
wollte der 2015 noch erfolglose Bundesratskandidat via Fraktionsvorstand einen neuen
Anlauf in die Regierung nehmen. Auch der neue Bundesrat Ignazio Cassis sei
schliesslich Fraktionschef gewesen, so der Blick. Im Vorfeld war die Wahl in den Medien
als Kampf zwischen Aeschi und Heer bzw. zwischen «Pro- und Anti-Blocher» zugespitzt
worden. Salzmann wurde eher als Aussenseiter betrachtet. Eher überraschend nahm
sich dann Alfred Heer kurz vor der Ausmarchung «auf Wunsch von aussen» und aus
«Sorge um die Einheit der Partei» selber aus dem Rennen. Damit war der Weg frei für
Thomas Aeschi, der mit 39 Stimmen gewählt wurde. Auf Werner Salzmann entfielen 20
Stimmen. Er wolle die Linie seines Vorgängers weiterverfolgen, die Fraktion von den
Positionen der Partei jeweils überzeugen und die Fraktionsgeschlossenheit hoch
halten, so Aeschi nach seiner Wahl in den Medien. Eine Kampfwahl hätte der Fraktion
auch vor dem Hintergrund der «tendenziösen Artikel» in den Medien nicht gut getan,
erklärte Heer nach der Wahl im Tages-Anzeiger. Heer blieb aber Kandidat für das
fünfköpfige Fraktionsvizepräsidium und wurde in dieser Funktion auch gewählt. Neben
Heer (neu) sitzen wie erwartet Céline Amaudruz (bisher) und Michael Buffat (neu) sowie
die bisherigen Felix Müri (svp, LU) und Hannes Germann (svp, SH) im Vizepräsidium. 29
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